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1 Einleitung 

Für die föderalen Finanzbeziehungen in Deutschland stellt der 31. Dezember 2019 ein 
einschneidendes Datum dar. Mit diesem Tag laufen unter anderem die aktuellen Rege-
lungen des Finanzausgleichsgesetzes, des Maßstäbegesetzes, des Entflechtungsgesetzes 
sowie des Solidarpakts II aus. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen demnach neue Regelun-
gen gefunden werden, wie zukünftig die Mittel zwischen Bund und Ländern einerseits 
und unter den Ländern andererseits verteilt werden. Aufgrund der vielen unterschiedli-
chen Interessenlagen, die bei einer Neugestaltung berücksichtigt werden müssen, gibt es 
die verschiedensten Vorschläge, wie ein solches System zukünftig ausgestaltet sein soll-
te [vgl. z. B. KITTERER und PLACHTA (2008), FELD et al. (2013)]. Vielen Vorschlägen 
gemein ist die Erkenntnis, dass eine Reform auch die finanzielle Lage der Kommunen 
betrachten sollte, da diese im gegenwärtigen System nicht vollumfänglich berücksich-
tigt wird.  

EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) haben einen Vorschlag zum Abbau der regionalen 
Disparitäten in Deutschland vorgelegt, der aus drei Säulen besteht: (1) eine finanzielle 
Entlastung der Kommunen durch die Übernahme bestimmter kommunaler Sozialausga-
ben durch den Bund; (2) eine angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen, um 
die Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge sicherzustellen; (3) die Initiierung ei-
nes Wettbewerbs unter den Ländern, um dringenden gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu begegnen. Die Entlastung der kommunalen Haushalte soll darüber hinaus die 
Handlungsfähigkeit und Autonomie der Kommunen stärken und dazu beitragen, kom-
munale Investitionen zu stimulieren. Auf diese Weise kann nach Auffassung der Auto-
ren auch die regionale wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. Die FRIEDRICH-
EBERT-STIFTUNG hat die Dresdner Niederlassung des IFO INSTITUTS im September 2013 
beauftragt, die durch EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) in Säule (1) angeregte Über-
nahme der kommunalen Sozialausgaben durch den Bund hinsichtlich ihrer fiskalischen 
Wirkungen genauer zu untersuchen. 

Das vorliegende Gutachten widmet sich – unter Annahme eines Fortbestands der gel-
tenden Rechtslage des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems – daher der Frage, ob 
Gemeinden abhängig von ihrer Haushaltslage durch die Übernahme der Sozialausgaben 
des Bundes angemessen bessergestellt werden können, also Gemeinden in Haushalts-
notlagen stärker profitieren. Dazu wird zunächst geprüft, inwiefern einzelne Mechanis-
men des momentanen Ausgleichssystems (z. B. die erhöhte Einwohnergewichtung auf-
grund abstrakter Mehrbedarfe) durch die Umsetzung des Vorschlags beeinflusst werden. 
Anschließend werden die Verteilungswirkungen des Vorschlags sowie einzelner Ausge-
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staltungsmöglichkeiten auf die Länder anhand einer Simulation des Länderfinanzaus-
gleichs (LFA) dargestellt. Danach werden die Auswirkungen der veränderten Zahlungen 
im LFA auf die Kommunen diskutiert. Dies geschieht exemplarisch durch eine Betrach-
tung des einwohnerstärksten Landes Nordrhein-Westfalen. Zudem wird diskutiert, ob 
im einwohnerstärksten Geberland Bayern vergleichbare Regelungen existieren und die 
Ergebnisse daher übertragbar sind. Darüber hinaus werden mögliche Finanzierungsquel-
len für die Reform diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse wird der Reformvorschlag 
im Hinblick auf die Zielerreichung und politische Umsetzbarkeit bewertet.  

Das vorliegende Gutachten gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 erläutert die wesentlichen 
Rahmenbedingungen des gegenwärtigen Finanzausgleichssystems. Kapitel 3 und 4 
widmen sich ausführlich den Berechnungen und Ergebnissen des Reformvorschlags. In 
Kapitel 5 werden die Ergebnisse aus finanzpolitischer Perspektive diskutiert. Das Gut-
achten schließt mit einem kurzen Fazit (Kapitel 6). 
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2 Status quo des Finanzausgleichs 

Die föderale Ordnung des deutschen Bundesstaates ist geprägt von einem mehrstufigen 
Ausgleichsmechanismus. Neben der Aufgaben- und Ausgabenverteilung (passiver Fi-
nanzausgleich) besteht mit dem Länderfinanzausgleich und dessen vier Ausgleichsstu-
fen ein aktiver Finanzausgleich auf der Einnahmeseite. Im Folgenden wird zunächst der 
aktive Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Länderfinanzausgleich) behandelt 
und im Anschluss kurz die Finanzlage der Gebietskörperschaften dargestellt. Daran 
anschließend wird auf einen Bestimmungsfaktor der Finanzlage, den Bereich der Sozi-
alausgaben, eingegangen. 

 

2.1 Funktionsweise des Länderfinanzausgleichs 

Das System des Länderfinanzausgleichs zielt darauf ab, allen Ländern durch eine aus-
reichende Finanzkraft die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Da die Aufgaben 
der Länder im Regelfall mit Ausgaben verbunden sind, die vom Land getragen werden 
müssen (Art. 104a Abs. 1 GG), müssen die Einnahmen finanzschwacher Länder so er-
höht werden, dass diese ihren Aufgaben ebenso nachkommen können wie finanzstarke 
Länder. Zugleich sieht das Grundgesetz einen Ausgleich der unterschiedlichen Finanz-
kraft zwischen den Ländern vor (Art. 107 Abs. 2 GG). 

Bei der Ausgestaltung des Ausgleichssystems ist dabei nicht nur eine horizontale Di-
mension (Ausgleich der Länder untereinander) zu berücksichtigen, sondern auch die 
Einrichtung eines vertikalen Ausgleichs erlaubt (Transferzahlungen vom Bund an die 
Länder). Der bestehende Länderfinanzausgleich kann im Ergebnis als vierstufiges Ver-
teilungs- und Ausgleichssystem verstanden werden [BMF (2013a)] und ist in Abbil-
dung 1 vereinfacht dargestellt. 

Die erste Stufe, die auch als primärer vertikaler Finanzausgleich bezeichnet wird, bein-
haltet die Aufteilung des gesamten Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemein-
den (Art. 106 GG). Auf der zweiten Stufe erfolgt der sogenannte primäre horizontale 
Finanzausgleich. Dieser teilt die der Ländergesamtheit zugewiesenen Steuern nach Ar-
ten auf die einzelnen Länder auf. Darin ist auch der Anteil an der Umsatzsteuer enthal-
ten, der an die Länder fließt (Art. 107 Abs. 1 GG). Durch den Umsatzsteuervorwegaus-
gleich (kurz USt-VA) wird hier bereits eine deutliche Nivellierung der Pro-Kopf-
Steuereinnahmen der Länder vorgenommen. 

Eine weitere Angleichung der Steuereinnahmen unter den Ländern findet im sekundären 
horizontalen Finanzausgleich, der dritten Stufe des Länderfinanzausgleichs, statt. Die-
se Stufe bildet den LFA im engeren Sinne. Hierbei wird zunächst ein fiktiver Bedarf 
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(Ausgleichsmesszahl) für jedes Land auf Grundlage seiner (gewichteten) Bevölkerungs-
zahl errechnet. Dieser wird anschließend mit der tatsächlichen Steuerkraft (Finanzkraft) 
des Landes verglichen. Übersteigt der Bedarf des Landes seine Steuerkraft (empfangs-
berechtigte Länder), wird ein Teil des Unterschiedsbetrages ausgeglichen. Die dafür 
notwendigen Mittel müssen von den (zahlungspflichtigen) Ländern aufgebracht werden, 
deren Steuerkraft ihren Bedarf übersteigt. 

Abbildung 1: Wirkungsweise des Länderfinanzausgleichs  

 
Quelle: Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Auf der vierten Stufe des Länderfinanzausgleichs wird schließlich die Finanzkraft der 
Länder weiter angehoben, deren Finanzkraft im LFA auch nach der dritten Stufe noch 
immer mehr als 0,5 Prozentpunkte unter der Ausgleichsmesszahl liegt. Dies erfolgt 
durch die Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) nach § 11 Abs. 2 FAG. 
Da die dafür benötigten Mittel vom Bund bereitgestellt werden, wird diese Stufe auch 
als sekundärer vertikaler Finanzausgleich bezeichnet. Die vertikalen Transfers der vier-
ten Stufe umfassen auch Zuweisungen für besondere Härten gemäß § 11 Abs. 3-4 FAG 
(sogenannte Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, SoBEZ), wie beispielswei-
se erhöhte Kosten politischer Führung oder strukturelle Sonderbedarfe der ostdeutschen 
Länder. 

Ein Blick auf die Jahre 2005 bis 2012 zeigt, dass das Umverteilungsvolumen (ohne 
SoBEZ und USt-VA) im LFA in den vergangenen Jahren in einem relativ festen Band 
zwischen neun und elf Mrd. € schwankte (vgl. Tab. 1). Die SoBEZ unterliegen einer im 
FAG festgelegten Degression bzw. einer permanenten Anspruchsprüfung. Sie sind da-
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her in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen und werden auch weiter-
hin deutlich zurückgehen, bis sie im Jahr 2020 vollständig wegfallen.  

Tabelle 1: Mittelumfang des Länderfinanzausgleichs i. e. S. und der Bundesergänzungszuweisun-
gen von 2005 bis 2012 (in Mill. €) 

Jahr Volumen 
USt-VA LFA i. e. S. Allgemeine 

BEZ SoBEZ 
Volumen, 

ohne SoBEZ 
und USt-VA 

Volumen 
inkl. SoBEZ, 
ohne USt-VA 

2005 7.442 6.948 2.580 12.049 9.528 21.577 
2006 7.744 7.322 2.683 11.997 10.005 22.002 
2007 7.993 7.917 2.927 11.897 10.844 22.741 
2008 8.219 8.263 3.041 11.742 11.304 23.046 
2009 7.292 6.848 2.505 11.029 9.353 20.382 
2010 6.620 7.039 2.622 10.262 9.661 19.923 
2011a 7.239 7.324 2.645 9.543 9.969 19.512 
2012 7.271 7.891 2.911 8.486 10.802 19.288 

a) Vorläufige Ergebnisse. 

Quellen: BMF (2013b), Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Das Umverteilungsvolumen ist im Verhältnis zum Gesamthaushalt der Länder jedoch 
relativ gering (vgl. Tab. 2). Die Zahlungen im LFA i. e. S. machen nur rund 2,4 % der 
Länderhaushalte aus. Berücksichtigt man darüber hinaus auch die kommunalen Haus-
halte, deren Steuereinnahmen teilweise in den LFA einbezogen werden, so sinkt der 
Anteil auf unter 1,8 %. 

Tabelle 2: Anteil der LFA-Zahlungen am Gesamthaushalt der Länder und Gemeinden im Jahr 
2012 

Anteil LFA am Haushaltsvolumen (einschließlich Extrahaushalte) 
Länder Länder und Gemeinden 

USt-VA LFA i. e. S. 
Allgemeine 

BEZ USt-VA LFA i. e. S. 
Allgemeine 

BEZ 
2,26 % 2,44 % 0,89 % 1,63 % 1,76 % 0,64 % 

Quellen: BMF (2013b), STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER (2013), Berechnungen und 
Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Trotz des relativ geringen Umverteilungsvolumens wird durch die Mechanismen des 
LFA eine deutliche Angleichung der Finanzkraft der Länder erreicht. Das Ergebnis der 
Umverteilung ist eine weitgehende Nivellierung der Finanzkraft der Länder, wobei Zah-
lungen für besondere Härten gemäß § 11 Abs. 3-4 FAG unberücksichtigt sind. Abbil-
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dung 2 veranschaulicht die Nivellierungswirkung des Länderfinanzausgleichs für die 
Jahre 2006 bis 2012.1

Abbildung 2: Nivellierungswirkung des LFA (Finanzkraft in % der Ausgleichsmesszahl) 

 

  
a) Finanzkraftmesszahl in Prozent der Ausgleichsmesszahl. – b) Finanzkraftmesszahl nach LFA i. e. S. und  
Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen in Prozent der Ausgleichsmesszahl. 
 

Quellen: BMF (2013b), Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Die teils erheblichen Finanzkraftunterschiede vor LFA werden durch den LFA weitge-
hend ausgeglichen. Betrug die Lücke zwischen dem finanzstärksten (Baden-Württem-
berg) und -schwächsten Land (Berlin; jeweils in Relation zur Ausgleichsmesszahl) im 
Jahr 2012 beispielsweise 46,5 Prozentpunkte vor LFA (115,1 % gegenüber 68,6 % der 
jeweiligen Ausgleichsmesszahl), so sind es nach LFA nur noch 7,9 Prozentpunkte 
(105,4 % gegenüber 97,5 %). Dabei gewährleistet der Ausgleichsmechanismus, dass die 
Finanzkraftreihenfolge der Länder auch nach LFA i. e. S. und Allgemeinen BEZ erhal-
ten bleibt. 

 

2.2 Finanzsituation der Gebietskörperschaften 

Bei der Diskussion möglicher Reformvorschläge muss auch die Finanzsituation der Ge-
bietskörperschaften berücksichtigt werden, da diese deren finanzpolitischen Handlungs-
spielraum vorgibt. Abbildung 3 stellt zunächst die Verschuldung der Gebietskörper-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland dar.  

                                                 
1  Eine tabellarische Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft vor und nach LFA seit dem Jahr 

2005 findet sich im Anhang (vgl. Tab. 15). 
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Abbildung 3: Verschuldung der Gebietskörperschaften in Deutschland (in €) 

 
a) Gesamtschulden beim nicht-öffentlichen Bereich. 

Quellen: STATISTISCHES BUNDESAMT (2012b), STATISTISCHES BUNDESAMT (2013a), Darstellung des IFO 
INSTITUTS. 

Länder und Gemeinden weisen eine noch deutlich geringere durchschnittliche Pro-
Kopf-Verschuldung als der Bund auf. Auch stieg die Verschuldung des Bundes in den 
vergangenen Jahren schneller an als die Verschuldung der Länder und Gemeinden. Zwi-
schen den Ländern zeigen sich jedoch große Unterschiede bei der öffentlichen Ver-
schuldung. So beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Länder und Gemeinden in Sach-
sen im Jahr 2011 nur rund 8 % der Verschuldung von Bremen. Auch die anderen Flä-
chenländer weisen im Allgemeinen eine deutlich geringere Verschuldung als die Stadt-
staaten auf. Der finanzielle Spielraum der Länder und Gemeinden bei ihrer Aufgaben-
wahrnehmung ist somit in den einzelnen Regionen unterschiedlich stark durch den 
Schuldendienst eingeschränkt.  

Neben der Verschuldung zeigen auch die Finanzierungssalden der Kommunen ein diffe-
renziertes Bild (vgl. Tab. 3). Sie schwanken zwar in jedem Land zwischen den Jahren 
stark. Zudem treten in der Summe systematische Unterschiede hervor, was sich an den 
kumulierten Salden zeigt. Länder, in denen Kommunen langfristig hohe Überschüsse 
erzielen konnten (z. B. Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Sachsen), stehen Län-
dern gegenüber, deren Kommunen in den vergangenen Jahren hohe Defizite ausweisen 
mussten (insbesondere Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen).2

  

  

                                                 
2  Die tatsächlichen Defizite dürften sogar jeweils noch höher ausfallen, da die Extrahaushalte in den 

meisten Ländern zusätzliche Belastungen mit sich bringen (vgl. Tabelle 14 für das Jahr 2011 im An-
hang). 
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Tabelle 3: Entwicklung der Finanzierungssaldena der Gemeinden / Gemeindeverbände nach Län-
dern (Kernhaushalte, in Mill. €) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012b 2005-2012 
kumuliert 

NW -1.757 -1.133 346 969 -2.217 -2.017 -1.074 48 -6.835 
BY 332 1.503 2.447 1.872 -201 -338 760 1.250 7.625 
BW -10 977 2.323 1.886 -2.276 -680 1.712 2.246 6.178 
NI -394 121 842 540 -880 -575 68 820 542 
HE -283 113 1.005 961 -1.252 -2.226 -2.136 -1.544 -5.362 
RP -406 -283 -115 -321 -881 -760 -524 -368 -3.658 
SH -89 112 50 239 -247 -287 -80 -179 -481 
SL -54 -108 -38 -12 -103 -261 -121 -252 -949 
SN 303 1.007 412 915 278 205 202 -158 3.164 
ST -122 183 243 306 102 128 135 126 1.101 
TH 213 153 263 272 -1 -35 158 35 1.058 
BB 66 74 305 522 113 -87 -89 90 994 
MV -35 -26 93 203 94 59 20 -315 93 
a) Finanzierungssaldo: Bereinigte Einnahmen abzüglich Bereinigte Ausgaben (ohne Saldo der haushaltstechnischen 
Verrechnungen). – b) Vorläufige Ergebnisse der Kassenstatistik. 

Quellen: BMF (2013c), Darstellung des IFO INSTITUTS. 

 

2.3 Sozialstaatliche Aufgaben der Länder und Kommunen 

Die Sozialgesetzgebung hat sich seit dem 1. Januar 2005 durch die Änderung der Be-
stimmungen des SGB II und SGB XII deutlich geändert. Diese Rechtsänderungen wir-
ken sich auch auf die Höhe und Struktur der Sozialausgaben der Länder und Kommu-
nen aus. Für den in dieser Studie diskutierten Reformvorschlag sind die Ausgaben nach 
SGB II (Kosten der Unterkunft) und des SGB XII von besonderem Interesse. Abbil-
dung 4 stellt die Entwicklung ausgewählter Ausgaben der Gebietskörperschaften dar. 
Dabei beschränkt sich die Abbildung auf die, der Höhe nach, relevanten Ausgaben nach 
SGB II und SGB XII.3

Es wird deutlich, dass Länder und Kommunen den überwiegenden Teil der relevanten 
Ausgaben für die Leistungen nach SGB II und XII tragen. Die Ausgaben des Bundes für 
die betreffenden Leistungen beliefen sich im Jahr 2011 auf rund 5,5 Mrd. € und mach-
ten damit ca. 15 % der Gesamtausgaben aller Gebietskörperschaften aus. Die Länder 

 

                                                 
3  So haben die Kosten für Unterkunft und Heizung in der Landeshauptstadt Berlin beispielsweise einen 

Anteil von über 95 % an den Ausgaben der kommunalen Träger nach SGB II [BRANDT und SALLMON 
(2010)]. Die dargestellten Ausgaben entsprechen den Ausgaben des „Maximalkonzepts“ (vgl. Ab-
schnitt 3.1). 
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und Gemeinden mussten hingegen im Jahr 2011 rund 85 % oder fast 31 Mrd. € der Ge-
samtausgaben tragen. 

Abbildung 4: Kosten der Gebietskörperschaften für ausgewählte Leistungen nach SGB II und 
SGB XII 

 
Quellen: STATISTISCHES BUNDESAMT (2013b), BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2013), Darstellung des IFO 
INSTITUTS. 

 

2.4 Zwischenfazit  

Mit dem Länderfinanzausgleich hat der Gesetzgeber ein System zum Ausgleich unter-
schiedlicher Finanzkraft in den Ländern geschaffen. Obwohl das Umverteilungsvolu-
men eher gering ist, kommt es zu einer weitgehenden Nivellierung der LFA-relevanten 
Einnahmen. Die Belastungen, insbesondere auch im Bereich der Sozialausgaben, sind 
jedoch heterogen zwischen den Ländern verteilt. Eine Betrachtung der kommunalen 
Finanzierungssalden deutet darauf hin, dass es nicht allen Kommunen gleichermaßen 
gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Eine Umverteilung von Finanzie-
rungslasten zwischen den föderalen Ebenen, wie von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) 
vorgeschlagen, könnte daher zu einer Verringerung dieser regionalen Disparitäten bei-
tragen. Ob und unter welchen Bedingungen dies tatsächlich gelingt, wird im Folgenden 
untersucht. 
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3 Berechnung der Auswirkungen des Entlastungsansatzes für Bund und Länder 

Der Vorschlag von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) zur Neuordnung des Finanzaus-
gleichs sieht vor, dass der Bund einen Teil der Sozialausgaben von den Kommunen 
übernimmt. In Abschnitt 3.1 wird zunächst dargestellt, wie hoch die jeweilige Entlas-
tung in einem Minimal- und einem Maximalkonzept für die Kommunen in den einzel-
nen Ländern ausfallen würde. Abschnitt 3.2 widmet sich der Frage, wie eine solche Ent-
lastung gegenfinanziert werden könnte.  

Die Berechnung der Umverteilungswirkungen auf Bund, Länder und Gemeinden durch 
die Umsetzung des Vorschlags erfolgt dann in zwei Schritten. Zuerst werden die Um-
verteilungseffekte auf Bund und Länder untersucht (Abschnitt 3.3). Das Szenario mit 
einer teilweisen Finanzierung aus Bundesmitteln (Umverteilung des Umsatzsteuerauf-
kommens) ergibt dabei eine Situation, in der alle Länder unabhängig von der Höhe der 
übernommenen Sozialausgaben per saldo eine Verbesserung der Einnahmesituation 
verzeichnen können. Die Verteilung dieser Zugewinne auf Land und Kommunen wird 
in Kapitel 4 dargestellt. 

 

3.1 Minimal- und Maximalkonzept 

Das Entlastungskonzept von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) sieht die Übernahme 
der Sozialausgaben durch den Bund vor, wobei zwei Varianten vorgeschlagen werden, 
die sich hinsichtlich des Umfangs der übernommenen Sozialausgaben unterscheiden. Im 
Minimalkonzept übernimmt der Bund die kommunalen Ausgaben für die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel, SGB XII) sowie für die Kosten 
der Unterkunft (§ 6 SGB II). Im Maximalkonzept übernimmt der Bund zusätzlich auch 
die kommunalen Ausgaben für die Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel, SGB XII), 
die Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel, SGB XII), die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (6. Kapitel, SGB XII), die Hilfe zur Pflege (7. Kapitel, SGB XII) sowie die 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in sonstigen Lebensla-
gen (8. und 9. Kapitel, SGB XII). Tabelle 4 stellt die potenziellen Entlastungsbeiträge 
der Kommunen anhand ihrer tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2011 dar. 

Die Sozialausgaben im Jahr 2011 betrugen im Minimalkonzept rund 12,6 Mrd. €, im 
Maximalkonzept waren es rund 30,9 Mrd. €, wobei Bayern und Baden-Württemberg 
jeweils sehr niedrige Ausgaben je Einwohner aufwiesen, Berlin, Bremen und Hamburg 
jeweils die höchsten. 
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Tabelle 4: Sozialausgaben im Minimal- und Maximalkonzept im Jahr 2011 (kommunaler Ausga-
benanteil) 

 Sozialausgaben (Minimalkonzept) Sozialausgaben (Maximalkonzept) 
 Mill. € € je Einwohner Mill. € € je Einwohner 
BW 982 93 2.761 263 
BY 1.100 88 3.719 299 
BB 420 171 828 338 
HE 931 155 2.365 395 
MV 320 199 628 391 
NI 1.238 159 3.201 412 
NW 3.317 189 7.981 455 
RP 398 100 1.305 327 
SL 162 162 416 417 
SN 628 155 1.108 273 
ST 424 186 853 375 
SH 470 168 1.215 433 
TH 283 130 667 306 
BE 1.229 370 2.339 703 
HB 198 304 436 668 
HH 479 279 1.084 631 
Länder 12.580 157 30.906 385 

Quellen: STATISTISCHES BUNDESAMT (2013b); BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2013) sowie Haushaltsansät-
ze bzw. Haushaltsrechnungen des Bundes und der Länder (Ist-Werte), Berechnung und Darstellung des 
IFO INSTITUTS. 

 

3.2 Finanzierungsszenarien 

Die Gegenfinanzierungsbedarfe für das Minimal- und das Maximalkonzept betragen 
12,6 Mrd. € bzw. 30,9 Mrd. €. Es wurden daher drei Finanzierungsvarianten untersucht, 
die sich hinsichtlich der Herkunft der Mittel unterscheiden. 

 

In Sz1 trägt der Bund allein die Kosten. Diese müssten zum Beispiel über Einnahmeer-
höhungen oder Einsparungen im Haushalt gegenfinanziert werden. Für Einnahmeerhö-
hungen stehen dem Bund verschiedene Abgaben zur Verfügung. So würde die Erhö-
hung des Normal-Umsatzsteuersatzes um einen Prozentpunkt ein zusätzliches Auf-
kommen von 7,4 Mrd. € generieren, die Abschaffung aller Umsatzsteuerermäßigungen 
(außer Nahrungsmittel) 21,5 Mrd. €, eine Erhöhung aller Grenzsteuersätze bei der Ein-
kommensteuer um einen Prozentpunkt etwa 7 Mrd. € und die Anhebung des Solidari-

Szenario 1: Vollständige Finanzierung aus Bundesmitteln (Sz1) 
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tätszuschlags4

Jegliche Mehreinnahmen werden direkt dem Bund zugerechnet, bevor sie den Länderfi-
nanzausgleich durchlaufen. Somit werden unerwünschte Verteilungswirkungen, die 
nachträglich bedarfsgerecht korrigiert werden müssten, vermieden. Für eine solche Zu-
rechnung müsste im Falle der Einkommensteuer jedoch das Grundgesetz geändert wer-
den (Art. 106 Abs. 3 GG). 

 (dessen Aufkommen im Jahr 2011 rund 12,8 Mrd. € betrug) um 1 Pro-
zentpunkt etwa 2,3 Mrd. € [BARDT et al. (2012), eigene Berechnungen]. 

 

Den Ländern werden Mittel in Höhe der Sozialausgaben (30,9 Mrd. bzw. 12,6 Mrd. €) 
und in Höhe der erhöhten Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (< 50 Mill. €) 
bei der Verteilung der Umsatzsteuer gekürzt und diese dem Bund zugeschlagen. Dieses 
Vorgehen ist in Art. 106 Abs. 4 GG bei einer wesentlichen Veränderung des Verhältnis-
ses von Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder vorgesehen. Sz2 kommt 
ohne Steuererhöhungen oder Haushaltskürzungen beim Bund aus. 

Szenario 2: Aufkommensneutrale Finanzierung (Sz2) 

 

Der Bund stellt 10 Mrd. € bereit (Gegenfinanzierung wie in Sz1), der Rest wird wie bei 
Sz2 aufkommensneutral umverteilt. 

Szenario 3: Teilweise Finanzierung aus Bundesmitteln (Sz3) 

 

3.3 Berechnung der Umverteilungswirkungen auf Bund und Länder 

Bevor die Umverteilungseffekte des Reformvorschlags von EICHEL, FINK und TIEMANN 
(2013) auf Grundlage des gegenwärtigen LFA ermittelt werden können, muss sicherge-
                                                 
4  Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe i. S. v. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Der Solidari-

tätszuschlag in seiner heutigen Form wurde im Jahr 1991 zunächst befristet auf ein Jahr zur „Finanzie-
rung zusätzlicher Aufgaben im in den neuen Bundesländern, in Südost- und Osteuropa sowie im Mitt-
leren Osten eingeführt [Gesetz zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur Ände-
rung von Verbrauchsteuer- und anderen Gesetzen (Solidaritätsgesetz), Solidaritätszuschlagsgesetz]. Er 
fließt dem Bundeshaushalt zu. Damit unterscheidet er sich von Einkommen- und Körperschaftsteuer, 
die Bund und Ländern zufließen. Der Solidaritätszuschlag wurde im Jahr 1995 neben anderen Maß-
nahmen „zur Bewältigung der finanziellen Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Ein-
heit Deutschlands, zur langfristigen Sicherung des Aufbaus in den neuen Ländern, zur Neuordnung 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte“ unbefristet 
wieder eingeführt (Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms). Darüber hinaus 
wurde die Notwendigkeit einer zeitlichen Befristung für den Solidaritätszuschlag als Ergänzungsab-
gabe vom Bundesverfassungsgericht verneint, da eine solche mit „den Grundsätzen einer modernen 
Finanzplanung sowie Haushalts- und Konjunkturpolitik nicht vereinbar“ sei (BVerfGE 32, 333 [342], 
BVerfG, 2 BvL 3/10). Zudem könne sich „aus der Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Län-
dern auch für längere Zeit ein Mehrbedarf des Bundes ergeben“ (BVerfGE 32, 333 [341]). 
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stellt werden, dass keine weiteren Eingriffe in das System des LFA notwendig sind, um 
weiterhin die bisherige Verteilungswirkung zu erzielen. Hierbei kämen potenziell Ein-
griffe infolge der Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund, also veränderter Be-
darfe, sowie Anpassungen durch die Finanzierungserfordernisse infrage. Die notwendi-
gen Veränderungen des Länderfinanzausgleichs durch die Gegenfinanzierung beschrän-
ken sich, wie in Abschnitt 3.2 dargelegt, auf eine Anpassung des Umsatzsteueraufkom-
mens in den Finanzierungsszenarien Sz2 und Sz3. Die Bedarfe der Länder werden im 
Länderfinanzausgleich nur an einer Stelle abgebildet: anhand der abstrakten Mehrbedar-
fe bei der Einwohnergewichtung. In Abschnitt 3.3.1 wird daher zunächst untersucht, 
inwieweit Anpassungen im Regelwerk des bundesstaatlichen Finanzausgleichs bei der 
Einwohnergewichtung unmittelbar aus der Übernahme der kommunalen Sozialausgaben 
durch den Bund folgen. Danach werden in Abschnitt 3.3.2 die Umverteilungswirkungen 
auf Bund und Länder dargestellt. 

 

3.3.1 Abschätzung der abstrakten Mehrbedarfe 

Der aktive Länderfinanzausgleich dient dem Ausgleich von (steuerseitigen) Einnahme-
unterschieden. Finanzbedarfe werden im Länderfinanzausgleich lediglich an einer Stelle 
abgebildet: Zur Beurteilung des Finanzbedarfs hat sich als geeigneter Maßstab die Ein-
wohnerzahl bewährt. Dieser Vergleichsmaßstab kann jedoch modifiziert werden, wenn 
strukturelle Besonderheiten der Länder und Gemeinden einen abstrakten Mehrbedarf 
begründen (BVerfGE 86, 148 [239]).5

Damit abstrakte Mehrbedarfe nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
ausgeglichen werden dürfen, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein [siehe 
ELTGES et al. (2001)]. Die Mehrbedarfe müssen objektiv sein und in Aufgabenbereichen 
anfallen, die allen Ländern gleichermaßen vorgegeben sind. Darüber hinaus müssen sie 
finanziell erheblich sein und alle Länder – wenn auch in unterschiedlicher Intensität – 
betreffen. Im Ergebnis werden die Einwohnerzahlen der Stadtstaaten im LFA mit 135 % 
gewichtet, die aller anderen Länder mit 100 %.

 

6

Die abstrakten Mehrbedarfe der Länder wurden im Rahmen eines Prüfauftrages des 
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 101, 158) durch das BUNDESAMT FÜR BAUWE-

 Als Indikator für die Belastung durch 
Sozialausgaben kommt daher tatsächlich nur die Einwohnergewichtung auf Basis abs-
trakter Mehrbedarfe in Betracht.  

                                                 
5  Für eine ausführliche Darstellung des Konzepts der abstrakten Mehrbedarfe siehe ELTGES et al. (2001: 

Kap. 3). 
6  Die Angabe bezieht sich auf die Einwohnergewichtung auf Landesebene. Die Einwohnerzahlen auf 

kommunaler Ebene unterscheiden sich dadurch, dass auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
sowie Sachsen-Anhalt Mehrbedarfe von 2 bis 5 % zugestanden werden. 
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SEN UND RAUMORDNUNG in ihrer Höhe quantifiziert [siehe ELTGES et al. (2001)]. Auf 
der Grundlage dieses Gutachtens werden zunächst die Auswirkungen des Reformvor-
schlags auf die abstrakten Mehrbedarfe untersucht. Dazu wurden zwei Berechnungsme-
thoden verwendet. Zuerst wurden die Berechnungen von ELTGES et al. (2001) auf Basis 
aktualisierter Bedarfsindikatoren wiederholt [vgl. Tab. 5, Spalten (1) und (2)].7

Tabelle 5: Auswirkung des Reformvorschlags auf die abstrakten Mehrbedarfe der Länder 

  

 Status quo Entfall der Sozialausgaben(-indikatoren) 

 Einwohnerwertung 

Veränderung der Einwohner-
wertung [auf Basis von 
ELTGES et al. (2001)] 

Veränderung der Einwohner-
wertung (auf Basis eigener 

Berechnungen) 

Land 
enge Abgren-
zung, untere 

Grenze 

weite Abgren-
zung, obere 

Grenze 

enge Abgren-
zung, untere 

Grenze 

weite Abgren-
zung, obere 

Grenze 

enge Abgren-
zung, untere 

Grenze 

weite Abgren-
zung, obere 

Grenze 

 (in %) (in %) (in Prozent-
punkten) 

(in Prozent-
punkten) 

(in Prozent-
punkten) 

(in Prozent-
punkten) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
BE 113 147 -5 -11 -3 -14 
HH 117 147 -9 -13 -5 -11 
HB 117 147 -10 -16 -4 -13 
NW 99 111 1 -4 0 -8 
SL 98 112 0 -5 2 -5 
BW 93 100 3 0 4 0 
HE 98 109 1 -3 -1 -7 
RP 95 105 2 -4 1 -3 
SH 100 111 0 -4 0 -7 
BY 92 101 4 1 2 -2 
NI 98 109 0 -4 0 -8 
SN 94 109 4 -2 -7 -11 
TH 93 107 4 -2 -7 -9 
ST 98 114 3 -6 -10 -15 
BB 97 113 4 -2 -8 -11 
MV 99 118 3 -5 -9 -15 
Anmerkung: Einbezug der steuerlichen Gemeindekraft mit 64 %. 

Quellen: ELTGES et al. (2001), Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Im zweiten Ansatz wurde zusätzlich anhand aktueller Daten der Finanz- und Bevölke-
rungsstatistik [vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (2013c, 2014)] der grundlegende Zu-
sammenhang zwischen den Indikatoren und den Ausgaben neu geschätzt. Um die Aus-

                                                 
7  In den Spalten (1) und (2) wird das ermittelte Band für bedarfsgerechte Einwohnergewichtungen für 

jedes Bundesland angegeben. 
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wirkungen des Reformvorschlags zu analysieren, wurden hiernach alle Indikatoren, die 
die Belastung mit Sozialausgaben nach SGB II und XII ausdrücken, aus der Berechnung 
entfernt und die resultierende Differenz zu den aktuellen Mehrbedarfen in den beiden 
Berechnungsmethoden ausgewiesen [vgl. Tab. 5, Spalten (3) und (4) auf Basis von 
ELTGES et al. (2001) sowie Spalten (5) und (6) auf Basis eigener Berechnungen].8

Auf Basis der Ergebnisse von ELTGES et al. (2001) können die Ergebnisse aus dem Jahr 
2001 auch mit aktuellen Daten repliziert werden [vgl. ELTGES et al. (2001) TAB. 5, Spal-
ten (1) und (2)]. Ohne Sozialausgaben fallen die Bedarfe der Stadtstaaten deutlich, al-
lerdings weisen die Stadtstaaten nach wie vor höhere Bedarfe auf. Eine erhöhte Ein-
wohnergewichtung der Stadtstaaten scheint somit auch zukünftig sinnvoll.  

 

Die Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass eine Einwohnergewichtung von 135 % 
nach Umsetzung des Vorschlags von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) geringfügig zu 
hoch sein könnte. Aufgrund von Einschränkungen in der Methodik sowie der geringen 
Verlässlichkeit der Daten wird von einer Anpassung des LFA für die Berechnungen 
abgesehen.9

 

 Zudem hat eine Umsetzung des Vorschlags nicht unmittelbar eine Anpas-
sung der Regelungen des LFA zur Folge, weshalb eine Anpassung in den Berechnungen 
spekulativ wäre.  

3.3.2 Umverteilung zwischen Bund und Ländern (Gesamtheit Land und Kom-
munen) 

Wie bereits in Abschnitt 3.3 beschrieben, kann die Übernahme der Sozialausgaben 
durch den Bund im LFA lediglich die Einwohnergewichtung verändern. In Anbetracht 
der Diskussion aus Abschnitt 3.3.1, wonach Änderungen der Einwohnergewichtung 
nicht zwingend erscheinen, wird für die weiteren Berechnungen die geltende Rechtslage 
des Jahres 2011 verwendet. Zudem haben auch die Gegenfinanzierungsvarianten über 
eine Änderung der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens hinaus keinen Einfluss auf 
die Regelungen im LFA (vgl. Abschnitt 3.3).10

                                                 
8  Die Daten der Finanzstatistik, die für eine Neuschätzung des grundlegenden Zusammenhangs von 

Indikatoren und Ausgaben verwendet wurden, sind mit den Daten von ELTGES et al. (2001) nur einge-
schränkt vergleichbar. Eine Aufbereitung der Daten wie in ELTGES et al. (2001) war im Zeitrahmen 
dieses Gutachtens durch das STATISTISCHE BUNDESAMT nicht darzustellen.  

 

9  Bei einer Anpassung der Einwohnergewichtung ändern sich die Ergebnisse kaum. Die Stadtstaaten 
hätten beispielsweise bei einer Gewichtung von lediglich 120 % etwas geringere Einnahmen, die Flä-
chenländer etwas höhere. In Abschnitt 3.4 wird jedoch gezeigt, dass eine Veränderung der Einnahmen 
des Landes die Verteilungsergebnisse qualitativ wenig beeinflusst.  

10  In Sz1 und Sz3 ist auch eine Finanzierung über eine Reduzierung der sonstigen Ausgaben des Bundes 
möglich. Die Bedarfe des Bundes werden im LFA jedoch nicht berücksichtigt, sodass auch diesbezüg-
lich keine Anpassung notwendig ist. 
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In Sz1 wird das gesamte Steueraufkommen erhöht (oder die sonstigen Ausgaben des 
Bundes vermindert). Damit ergeben sich jedoch überhaupt keine Umverteilungseffekte 
für die Länder im LFA (vgl. Tab. 6 und 7). 

Szenario 1 

Tabelle 6: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz1, 
Minimalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 982 93,43 982 93,43 
BY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.100 88,36 1.100 88,36 
BB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 420 171,13 420 171,13 
HE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 931 155,32 931 155,32 
MV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 320 199,12 320 199,12 
NI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.238 159,24 1.238 159,24 
NW 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.317 189,08 3.317 189,08 
RP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 398 99,79 398 99,79 
SL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 162 162,48 162 162,48 
SN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 628 154,94 628 154,94 
ST 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 424 186,30 424 186,30 
SH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 470 167,72 470 167,72 
TH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 283 129,90 283 129,90 
BE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.229 369,54 1.229 369,54 
HB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 198 303,92 198 303,92 
HH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 479 278,81 479 278,81 
Länder 0 0,00   0 0,00   12.580 156,61 12.580 156,61 
Bund 0 0,00   0 0,00   -12.580  -12.580 -156,61 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

In den Tabellen 6 und 7 sind die Auswirkungen bei der Verteilung der Umsatzsteuer, im 
Länderfinanzausgleich i. e. S., bei den Allgemeinen BEZ sowie im LFA insgesamt in 
den ersten vier Spalten für Bund und Länder dargestellt. Da sich nur das Steuerauf-
kommen des Bundes ändert, gibt es keine Auswirkungen auf die Länder. In den weite-
ren Spalten sind die Erstattungen für Sozialausgaben im Minimalkonzept (vgl. Tab. 6) 
und Maximalkonzept (vgl. Tab. 7) für die Länder und Kommunen sowie der resultie-
rende Saldo aus der Erstattung der Sozialausgaben und den Einnahmeveränderungen im 
LFA wiedergegeben. Dieser Saldo gibt damit den „Gesamtentlastungseffekt“ auf Län-
derebene (Gesamtheit Land und Kommunen) an. Dieser dient der Beurteilung, ob ein 
Finanzierungsszenario Mittel derart auf die Länder verteilt, dass Länder mit Kommunen 
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in angespannter Finanzsituation (vgl. Abschnitte 2.2 und 2.3) stärker entlastet werden. 
In Sz1 wird der Bund im Verhältnis zu den Ländern mit 12,6 Mrd. € (156,61 € je Ew.) 
bzw. 30,9 Mrd. € (384,74 € je Ew.) belastet. Nicht dargestellt sind die zusätzlichen Ein-
nahmen durch Steuererhöhungen oder Einsparungen in anderen Ressorts, die der Bund 
generieren könnte. Per saldo ergibt sich für die Länder eine Entlastung in Höhe ihrer 
jeweiligen Sozialausgaben.  

Tabelle 7: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz1, 
Minimalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.761 262,63 2.761 262,63 
BY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.719 298,84 3.719 298,84 
BB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 828 337,71 828 337,71 
HE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.365 394,51 2.365 394,51 
MV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 628 390,57 628 390,57 
NI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.201 411,79 3.201 411,79 
NW 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.981 454,86 7.981 454,86 
RP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.305 327,16 1.305 327,16 
SL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 416 417,23 416 417,23 
SN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.108 273,40 1.108 273,40 
ST 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 853 374,54 853 374,54 
SH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.215 433,41 1.215 433,41 
TH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 667 305,83 667 305,83 
BE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.339 703,37 2.339 703,37 
HB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 436 668,29 436 668,29 
HH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.084 630,69 1.084 630,69 
Länder 0 0,00   0 0,00   30.906 384,74 30.906 384,74 
Bund 0 0,00   0 0,00   -30.906  -30.906 -384,74 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

 

In Sz2 wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer reduziert, der Bundesanteil erhöht. 
Für den Länderfinanzausgleich hat dies zunächst Auswirkungen auf Ebene der Umsatz-
steuerverteilung. Im Jahr 2011 betrug der Länderanteil am USt-Aufkommen rund 
83,8 Mrd. €. Die Reduzierung dieses Betrags im Maximalkonzept beläuft sich auf rund 
30,9 Mrd. €, sodass (in allen Szenarien) der verbleibende Länderanteil noch immer über 
50 Mrd. € beträgt. Für den USt-VA stehen demnach mindestens 12,5 Mrd. € zur Verfü-

Szenario 2 
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gung. Im Jahr 2011 betrug der USt-VA etwa 11,0 Mrd. €; er ist daher in keinem Szena-
rio von der Umverteilung betroffen. Somit kommt es lediglich zu einer Reduzierung des 
Anteils am Umsatzsteueraufkommen, welches nach Einwohnern auf die Länder verteilt 
wird. Entsprechend verlieren alle Länder USt-Einnahmen proportional zu ihrer Einwoh-
nerzahl (vgl. Spalte „USt-Verteilung“ in Tabelle 16 und 17 im Anhang). Die Verände-
rung im LFA i. e. S. ist daher gering, auch die Allgemeinen Bundesergänzungszuwei-
sungen ändern sich nur geringfügig (vgl. Spalten „Länderfinanzausgleich i. e. S.“ und 
„Allgemeine BEZ“ in Tabelle 16 und 17 im Anhang). Da sich keine Auswirkungen auf 
das Budget des Bundes ergeben sollen, wird er von den Ländern ebenfalls für die erhöh-
ten Allgemeinen BEZ kompensiert. 

Die Veränderungen der Gesamteinnahmen im LFA, welche vorwiegend durch Verände-
rungen bei der Verteilung der Umsatzsteuer entstehen, werden wiederum saldiert mit 
den Erstattungen für Sozialausgaben. Tabelle 8 stellt die saldierten Budgetveränderun-
gen für Länder und Kommunen im Sz2 dar (vgl. auch letzte Spalte in Tabelle 16 und 17 
im Anhang). 

Tabelle 8: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz2 

 Minimalkonzept Maximalkonzept 
 Mill. € € je Einwohner Mill. € € je Einwohner 
BW -647 -61,52 -1.239 -117,88 
BY -826 -66,42 -1.010 -81,19 
BB 46 18,78 -90 -36,49 
HE 3 0,54 87 14,48 
MV 75 46,84 27 16,57 
NI 50 6,39 283 36,37 
NW 635 36,20 1.392 79,35 
RP -211 -52,89 -191 -47,80 
SL 10 10,09 43 42,92 
SN 11 2,62 -408 -100,70 
ST 77 33,99 1 0,46 
SH 42 14,94 163 58,16 
TH -49 -22,40 -149 -68,23 
BE 556 167,26 687 206,52 
HB 66 101,64 112 171,44 
HH 161 93,67 293 170,63 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Da die Gegenfinanzierung aufkommensneutral ist, sind die Budgets der Ländergesamt-
heit sowie des Bundes nicht betroffen (vgl. Zeilen „Länder“ und „Bund“ in Tabelle 16 
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und 17 im Anhang). Die Umverteilungswirkung verändert lediglich die Mittelverteilung 
zwischen den Ländern (als Gesamtheit aus Land und Kommunen). Im Minimal- wie im 
Maximalkonzept werden besonders Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg belastet, 
die geringe Sozialausgaben aufweisen (vgl. Abb. 4).11 Es profitieren in beiden Konzep-
ten besonders die Stadtstaaten sowie Nordrhein-Westfalen, die jeweils von hohen Sozi-
alausgaben belastet werden.12

 

 Problematisch ist der Fall von Rheinland-Pfalz, das in 
beiden Konzepten verliert, jedoch bereits einen hohen kommunalen Schuldenstand auf-
weist. Eine Entlastung der Kommunen durch eine Übernahme der Sozialausgaben durch 
den Bund ist hier also nicht zu erwarten. Auch das Nehmerland Sachsen verliert im Ma-
ximalkonzept erheblich an Mitteln. Verschuldung und Sozialausgaben sind zwar nicht 
sehr hoch, aber die kommunale Finanzkraft vergleichsweise niedrig. Insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die SoBEZ zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Fi-
nanzkraft bis zum Jahr 2019 auslaufen, wäre hier eine deutliche Verschlechterung der 
Finanzlage der Kommunen zu erwarten. 

In Sz3 kommt es zu einer Mischung der Effekte aus Sz1 und Sz2. Der Bund steuert ins-
gesamt 10 Mrd. € aus eigenen Einnahmen bei, der Rest wird aufkommensneutral beim 
Umsatzsteueraufkommen umverteilt. Der Betrag von 10 Mrd. € ergibt sich als niedrigs-
ter ganzzahliger Milliardenbetrag, bei dem selbst im Maximalkonzept alle Länder per 
saldo einen Zugewinn verbuchen können.

Szenario 3 

13

                                                 
11  Diese Länder weisen auch einen niedrigen Verschuldungsstand auf (vgl. Abb. 3). 

 Der USt-VA ist im Sz3 wiederum nicht 
betroffen, die Umverteilungswirkungen im LFA und bei den Allgemeine BEZ sind er-
neut gering (vgl. Tab. 9 und 10). Sz3 ist deshalb interessant, da per Definition alle Län-
der (Gesamtheit von Land und Kommunen) per saldo profitieren. Ein Vorschlag also, 
bei dem der Bund bereit ist, 10 Mrd. € in die Entlastung der Kommunen zu investieren, 
könnte sowohl im Minimalkonzept, vor allem aber auch im Maximalkonzept konsens-
fähig sein. Der Bund müsste in diesem Fall nicht die gesamten Sozialausgaben tragen. 
Die geringste Entlastung je Einwohner verzeichnen in diesem Szenario Bayern und Ba-
den-Württemberg. Eine verhältnismäßig hohe Entlastung je Einwohner zeigt sich bei 
den Stadtstaaten, danach folgen Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen-Anhalt (Minimalkonzept) bzw. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen (Maximalkonzept). Besonders im Maximalkonzept scheint demnach eine 
Verteilung der Mittel auf die Länder erreicht zu werden, die geeignet wäre, die kommu-

12  In diesen Ländern ist darüber hinaus auch die Verschuldung hoch (vgl. Abb. 3). 
13  Jeder Betrag ist letztlich eine Verhandlungssache zwischen Bund und Ländern. Sollten einige Länder 

zu einem Einnahmeverzicht bereit sein, wäre auch eine geringere Belastung des Bundes denkbar. 
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nale Haushaltslage bedarfsgerecht zu verbessern. Ob die für die Länder und Kommunen 
bereitgestellten Mittel tatsächlich zu einer Entlastung von Kommunen mit problemati-
scher Haushaltslage beitragen, wird im nächsten Abschnitt am Beispiel des Landes 
Nordrhein-Westfalen diskutiert. 

Tabelle 9: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz3, 
Minimalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW -338 -32,17 4 0,38 0 0,00 -334 -31,79 982 93,43 648 61,64 
BY -400 -32,17 5 0,42 0 0,00 -395 -31,75 1.100 88,36 704 56,61 
BB -79 -32,17 2 0,87 0 0,05 -77 -31,25 420 171,13 343 139,88 
HE -193 -32,17 3 0,42 0 0,00 -190 -31,75 931 155,32 741 123,57 
MV -52 -32,17 1 0,93 0 0,00 -50 -31,24 320 199,12 270 167,89 
NI -250 -32,17 3 0,41 3 0,41 -244 -31,35 1.238 159,24 994 127,89 
NW -564 -32,17 7 0,38 8 0,43 -550 -31,36 3.317 189,08 2.767 157,72 
RP -128 -32,17 2 0,56 1 0,29 -125 -31,32 398 99,79 273 68,47 
SL -32 -32,17 1 0,83 0 0,08 -31 -31,26 162 162,48 131 131,22 
SN -130 -32,17 4 0,90 0 0,03 -127 -31,24 628 154,94 501 123,69 
ST -73 -32,17 2 0,91 0 0,02 -71 -31,24 424 186,30 353 155,06 
SH -90 -32,17 1 0,47 1 0,36 -88 -31,34 470 167,72 382 136,38 
TH -70 -32,17 2 0,91 0 0,02 -68 -31,24 283 129,90 215 98,66 
BE -107 -32,17 -23 -6,98 -8 -2,33 -138 -41,49 1.229 369,54 1.091 328,05 
HB -21 -32,17 -5 -6,98 -2 -2,33 -27 -41,49 198 303,92 171 262,43 
HH -55 -32,17 -10 -5,59 0 0,00 -65 -37,76 479 278,81 414 241,05 
Länder -2.584 -32,17   4 0,05   12.580 156,61 10.000 124,49 
Bund 2.584 -32,17   -4 0,05   -12.580 156,61 -10.000 124,49 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Tabelle 10: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz3, 
Maximalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW -2.740 -260,61 33 3,17 0 0,00 -2.706 -257,44 2.761 262,63 55 5,19 
BY -3.243 -260,61 43 3,47 0 0,00 -3.200 -257,14 3.719 298,84 519 41,70 
BB -639 -260,61 17 7,07 1 0,40 -621 -253,15 828 337,71 207 84,56 
HE -1.562 -260,61 21 3,48 0 0,00 -1.541 -257,14 2.365 394,51 823 137,37 
MV -419 -260,61 12 7,66 0 -0,06 -407 -253,02 628 390,57 221 137,56 
NI -2.026 -260,61 27 3,42 25 3,23 -1.974 -253,97 3.201 411,79 1.227 157,82 
NW -4.572 -260,61 55 3,15 60 3,43 -4.457 -254,03 7.981 454,86 3.524 200,83 
RP -1.040 -260,61 19 4,71 9 2,22 -1.012 -253,68 1.305 327,16 293 73,49 
SL -260 -260,61 7 6,77 1 0,63 -253 -253,22 416 417,23 164 164,01 
SN -1.057 -260,61 30 7,37 1 0,16 -1.026 -253,08 1.108 273,40 82 20,32 
ST -593 -260,61 17 7,44 0 0,11 -576 -253,06 853 374,54 277 121,47 
SH -730 -260,61 11 3,90 8 2,86 -711 -253,86 1.215 433,41 503 179,55 
TH -569 -260,61 16 7,48 0 0,08 -552 -253,05 667 305,83 115 52,78 
BE -867 -260,61 -188 -56,58 -63 -18,91 -1.118 -336,10 2.339 703,37 1.222 367,27 
HB -170 -260,61 -37 -56,58 -12 -18,91 -219 -336,10 436 668,29 217 332,18 
HH -448 -260,61 -83 -48,58 0 0,00 -531 -309,20 1.084 630,69 552 321,49 
Länder -20.935 -260,61   30 0,37   30.906 384,74 10.000 124,50 
Bund 20.935 -260,61   -30 0,37   -30.906 384,74 -10.000 124,50 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

 

3.4 Zwischenfazit  

Für eine Übernahme der Sozialausgaben muss der Bund eine zusätzliche Finanzierung 
in Höhe von 12,6 Mrd. € (Minimalkonzept) oder 30,9 Mrd. € (Maximalkonzept) bereit-
stellen. Sz3 zeigt eine Möglichkeit auf, wie bei einem Bundesanteil von schon 
10 Mrd. € eine Situation geschaffen werden kann, in der per saldo alle Länder besserge-
stellt werden, obwohl der Länderanteil an der Umsatzsteuer deutlich reduziert wird. 
Dies wird jedoch überkompensiert durch die Einsparungen bei den Sozialausgaben. 
Steuert der Bund einen Anteil von 10 Mrd. € bei, könnte selbst im Maximalkonzept eine 
Konsensfähigkeit bei der Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund erreicht wer-
den. 
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4 Umverteilung zwischen Land und Kommunen  

Der Vorschlag von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) sieht eine Übernahme der kom-
munalen Sozialausgaben durch den Bund vor, um regionale Disparitäten zu vermindern 
und kommunale Investitionen anzuregen. Selbst wenn alle Bundesländer von einer 
Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund profitieren, ist damit noch nicht ge-
währleistet, dass die Mittel zielgenau bei Kommunen mit prekärer Haushaltslage an-
kommen. Zwar profitieren die Kommunen direkt durch verringerte Sozialausgaben, 
allerdings müssen die Länder, die im Länderfinanzausgleich insgesamt und insbesonde-
re bei der Umsatzsteuerverteilung teils erhebliche Einbußen hinnehmen müssten, eine 
Gegenfinanzierung in Form reduzierter Zuweisungen an die kommunale Ebene vor-
nehmen. Nur so würden die Länderhaushalte nicht über Gebühr belastet.  

In Abschnitt 4.1 wird diese Umverteilung detailliert am Beispiel Nordrhein-Westfalens 
berechnet und diskutiert. Das Land Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das einwohner-
stärkste Bundesland Deutschlands, seine Kommunen sind in Summe auch überdurch-
schnittlich hoch mit Sozialausgaben belastet (vgl. Abschnitt 2.3). Zudem ist der kom-
munale Finanzierungssaldo langfristig negativ (vgl. Abschnitt 2.3) und die Finanzlage 
der Gemeinden sehr heterogen.14

4.2

 Effekte, die sich aus der Übernahme der Sozialausga-
ben durch den Bund ergeben, dürften demnach für Nordrhein-Westfalen sehr deutlich 
ausfallen. In Abschnitt  wird am Beispiel des einwohnerstärksten Geberlandes, Bay-
ern, die Übertragbarkeit der in 4.1 gefundenen Ergebnisse diskutiert.  

 

4.1 Die Umverteilungswirkungen am Beispiel Nordrhein-Westfalens 

Bevor die Umverteilungswirkung sowie die Szenarien, anhand derer die Entlastungen 
berechnet werden, genauer vorgestellt werden, soll in Abschnitt 4.1.1 der kommunale 
Finanzausgleich kurz beschrieben werden.15

4.1.2
 Darauf folgt eine Darstellung der Annah-

men, welche für die Berechnungen verwendet wurden (Abschnitt ). Abschnitt 4.1.3 
widmet sich dann einerseits der Frage, welche Verteilungen zusätzlicher Mittel zwi-
schen Land und Kommunen denkbar wären, und andererseits, wie sich dies auf die ein-
zelnen Kommunen im Land auswirkt. Abschließend wird noch auf die Robustheit der 
Ergebnisse eingegangen (Abschnitt 4.1.4). 

                                                 
14  Die Notwendigkeit zur Unterstützung von Kommunen in prekärer Haushaltslage wurde auch in 

Nordrhein-Westfalen erkannt. Ende 2011 wurde der Stärkungspakt Städtefinanzen beschlossen, der 
Finanzmittel für die Konsolidierung überschuldeter oder von Überschuldung bedrohter Gemeinden 
bereitstellt. Diese Gemeinden verpflichten sich im Gegenzug dazu, einen Sparkurs einzuschlagen. 

15  Da die Daten für die Sozialausgaben nur bis zum Jahr 2011 vollständig vorliegen, basieren alle Be-
rechnungen auf dem Rechtsstand des Jahres 2011. 
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4.1.1 Grundstruktur des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen 
im Jahr 2011 

Der kommunale Finanzausgleich im Land Nordrhein-Westfalen hat zum Ziel, die Ge-
meinden und Gemeindeverbände in die Lage zu versetzen, die ihnen übertragenen Auf-
gaben zu erfüllen [§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2011 
(Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 – GFG 2011)].16

Das Land beteiligt die Kommunen damit an den Steuereinnahmen des Landes, wobei 
diese auch die (erhaltenen) Zahlungen im LFA umfassen. Von den Steuereinnahmen aus 
den Gemeinschaftssteuern (wie USt, ESt) sowie Zahlungen im LFA i. e. S. und Allge-
meinen BEZ stehen den Kommunen 23 % zu. Das Steueraufkommen wird dabei noch 
verschiedentlich korrigiert, zum Beispiel um Änderungen bei Familienleistungsaus-
gleich (§ 2 Abs. 2 GFG 2011). Die den Kommunen zur Verfügung stehende Finanzaus-
gleichsmasse (FAM; 7,9 Mrd. €) wird aufgeteilt in allgemeine Deckungsmittel, die so-
genannten Schlüsselzuweisungen (SLZ; 6,7 Mrd. €) sowie Schul-, Sport- und Investiti-
onspauschalen (600 Mill. €, 50 Mill. €, 521 Mill. €). Die SLZ entsprechen rund 85 % 
der FAM, während die Schul- und Sportpauschale zuletzt nominal fixiert waren. Der 
Betrag für die Investitionspauschale ergibt sich residual. 

 Da sie die Kosten ihrer und der 
ihnen übertragenen Aufgaben selbst tragen, erhalten sie in Ergänzung ihrer Einnahmen 
Zuweisungen vom Land (§ 1 Abs. 1, 2 GFG 2011). 

Die SLZ werden für Gemeinden (im Folgenden verstanden als Summe von kreisange-
hörigen Gemeinden und kreisfreien Städten) (5,3 Mrd. €), Kreise (0,8 Mrd. €) und 
Landschaftsverbände (0,7 Mrd. €) bereitgestellt. Die SLZ für die Gemeinden werden 
verteilt, indem die Steuerkraft der Gemeinden mit einer Bedarfsmesszahl, welche die 
kommunalen Bedarfe in pauschaler Form abbildet, verglichen wird. Die Steuerkraft-
messzahl ist eine um unterschiedliche Hebesätze bereinigte Maßzahl aus dem Aufkom-
men der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an 
den Gemeinschaftssteuern. Die Bedarfsmesszahl besteht aus dem Gesamtansatz (GA) 
multipliziert mit dem Grundbetrag (GB). Es werden die Gesamtansätze aller Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert, sodass bei 
einem Ausgleich des positiven Unterschiedsbetrags von Bedarfen und Steuerkraft von 
90 % die SLZ genau aufgebraucht werden. Der Gesamtansatz beinhaltet Indikatoren zur 
Größe der Gemeinde (Hauptansatz; HA), zur Schülerzahl in der Gemeinde (Schüleran-
satz, SchA), zur Zentralitätsfunktion (abgebildet über die Zahl sozialversicherungs-

                                                 
16  Nicht alle Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen werden im Text 

dargestellt. 
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pflichtig Beschäftigter; Zentralitätsansatz, ZA) und zu den Soziallasten (abgebildet über 
die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II; Soziallastenansatz, SozA).  

Beispiel: Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Düsseldorf17

• Die Steuerkraft Düsseldorfs im KFA beträgt rund 1,1 Mrd. € 

  

• Der Gesamtansatz beträgt rund 1.318.400. Er setzt sich zusammen aus dem 
o HA: Einwohnerzahl (586.000) x Einwohnergewichtung (148,5 %) = 870.000 
o SchA: Schülerzahl gewichtet nach Schulform = 68.000 
o ZA: 360.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte x 0,15 = 54.000 
o SozA: 34.000 Bedarfsgemeinschaften SGB II x 9,6 = 326.400 

• Bedarfsmesszahl = GA x GB. Sei der GB beispielsweise 1.000 €, so wären Düsseldorfs Bedarfe 
1.318.400 x 1.000 = 1,3184 Mrd. €. 

• Unterschiedsbetrag: 1,3184 Mrd. € – 1,1 Mrd. € = 218,4 Mill. € 
• Davon werden 90 % ausgeglichen: SLZ = 0,9 x 218,4 Mill. € = 196,56 Mill. € 
 Düsseldorf erhielte bei einem Grundbetrag von 1.000 € Schlüsselzuweisungen in Höhe von 

knapp 200 Mill. €. Nun stehen für die SLZ der Gemeinden nur 5,3 Mrd. € zur Verfügung. Es 
muss ein GB gefunden werden, sodass die Summe der SLZ für alle Gemeinden diesem Wert 
entspricht. In Nordrhein-Westfalen lag dieser GB im Jahr 2011 bei rund 657 €. 

• Düsseldorf: Bedarf = 1.318.000 x 657 = 866,2 Mill. €. Die Bedarfe übersteigen die Steuerkraft 
nicht, Düsseldorf erhält keine Schlüsselzuweisungen. 

 

Für die Kreise und Landschaftsverbände bestimmen sich die SLZ ähnlich. Für die Krei-
se werden als Umlagekraftmesszahl die SLZ und die Steuerkraft der kreisangehörigen 
Gemeinden herangezogen. Der Gesamtansatz wird aus der Einwohnerzahl (HA) und der 
Schülerzahl (SchA) gebildet und wiederum mit einem einheitlichen GB multipliziert, 
sodass bei einem vollständigen Ausgleich der positiven Unterschiedsbeträge aus Bedar-
fen und Umlagekraft die SLZ genau aufgebraucht werden. Für die Landschaftsverbände 
wird der GA nur aus dem HA gebildet, die Umlagekraft umfasst die SLZ der angehöri-
gen Gemeinden und Kreise sowie die Steuerkraft der angehörigen Gemeinden. Der rest-
liche Ausgleichsmechanismus gleicht dem bei den Kreisen. 

Die Schul- und Sportpauschale wird nach Schüler- bzw. Einwohnerzahl verteilt. Die 
Investitionspauschale wird nach Einwohnerzahlen (teils bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen) und Fläche verteilt. 

Da die Kreise und Landschaftsverbände keine eigenen Steuereinnahmen zur Verfügung 
haben, erheben sie zur Deckung ihrer Bedarfe eine Umlage von den angehörigen Ge-
meinden bzw. Kreisen und kreisfreien Städten. Diese wird als Prozentsatz auf die Um-
lagegrundlagen erhoben und übersteigt die SLZ in ihrem Umfang in der Regel deutlich. 

                                                 
17  Werte gerundet. 
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4.1.2 Simulation des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen 

Für die Gemeinden liegen die notwendigen Daten zur Steuerkraft sowie zu den einzel-
nen Bedarfsansätzen vor. Aus diesen kann unmittelbar der GB bestimmt werden, aus 
dem sich wiederum die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ergibt. Die SLZ sowie die 
Steuerkraft der Gemeinden bilden dann die Umlagegrundlagen für die Kreise. Daraus 
und aus den Bedarfsansätzen lassen sich unmittelbar die SLZ der Kreise bestimmen. 
Gleiches gilt für die Landschaftsverbände. 

Änderungen bei den SLZ der Gemeinden führen direkt zu Änderungen der SLZ der 
Kreise, und damit deren Gesamteinnahmen. Die Kreise erheben jedoch zur Deckung 
ihrer Ausgaben eine Kreisumlage von den angehörigen Gemeinden. Es wird im Folgen-
den angenommen, dass diese Kreisumlage so angepasst wird, dass das Budget der Krei-
se wieder das ursprüngliche Niveau erreicht.  

Gleiches gilt für den Fall einer Senkung der Ausgaben der Kreise. Die Kreise (wie auch 
die kreisfreien Städte) tragen einen Großteil der Sozialausgaben, weshalb eine Über-
nahme dieses Postens durch den Bund unmittelbar das Budget der Kreise (und kreisfrei-
en Städte) entlastet. Hier gilt nun die Annahme, dass die Kreise diese Entlastung in vol-
ler Höhe an ihre Gemeinden weitergeben, indem sie die Kreisumlage senken. Zusam-
mengefasst heißt das, dass das um Sozialausgaben bereinigte Budget der Kreise in allen 
Szenarien unverändert bleiben soll.18

Gleiches gilt auch für die Landschaftsverbände. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
durch den Steuerverbund die FAM sowie die SLZ, die den Kreisen und Landschaftsver-
bänden zur Verfügung stehen, sinken können. Auch die Mittel, die für die Investitions-
pauschale zur Verfügung stehen, können rückläufig sein. Diese Veränderungen werden 
von den Kreisen ebenfalls auf die Gemeinden übergewälzt, wobei nur die allgemeine 
Kreisumlage angepasst wird, nicht jedoch die differenzierte Kreisumlage. Letztere deckt 
Schulkosten und Jugendhilfeausgaben ab, sofern diese Aufgaben an den Kreis übertra-
gen wurden. 

  

Die Effekte für die Landschaftsverbände belaufen sich damit auf:  

a) Veränderungen bei den SLZ;  
b) Veränderungen bei ihren Investitionspauschalen;  

                                                 
18  Diese Annahme könnte durchaus hinterfragt werden, da auch die Kreise Investitionen tätigen und 

diese gegebenenfalls ausdehnen. Würde man jedoch bei der Simulation des KFA einen Teil einer 
möglichen Entlastung bei den Kreisen belassen, wäre die resultierende Verteilungswirkung nicht mehr 
sinnvoll darstellbar. Es werden daher zunächst alle Erträge oder Belastungen den Gemeinden zuge-
rechnet, die bei einer ausreichenden Entlastung einen Teil der Erträge an die Kreise weiterreichen 
könnten. Dies gilt für das Verhältnis von Kreisen bzw. kreisfreien Städten und Landschaftsverbänden 
analog. 
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c) Veränderungen bei der Landschaftsumlage, die sie von den verbandsangehöri-
gen Kreisen und kreisfreien Städten erheben;  

d) den Entfall der Sozialausgaben.  

Für die Kreise umfassen die Effekte:  

a) Veränderungen bei den SLZ;  
b) Veränderungen bei ihren Investitionspauschalen;  
c) Veränderungen bei der Landschaftsumlage;  
d) Veränderungen bei der Kreisumlage, die sie von den kreisangehörigen Gemein-

den erheben; 
e) den Entfall der Sozialausgaben.  

Die Effekte für die Gemeinden schließlich umfassen:  

a) Veränderungen bei den SLZ;  
b) Veränderungen bei ihren Investitionspauschalen; die Schul- und Sportpauschale 

verändert sich nicht;  

für die kreisangehörigen Gemeinden:  

c) Veränderungen bei der Kreisumlage;  

für die kreisfreien Städte:  

d) Veränderungen bei der Landschaftsumlage;  
e) den Entfall der Sozialausgaben. 

In allen Szenarien werden Sozialausgaben durch den Bund übernommen. Da die Be-
darfsansätze im KFA tatsächliche Bedarfe abbilden sollen, stellt sich die Frage, ob nach 
einer solchen Übernahme der Sozialausgaben eine (vollständige) Beibehaltung des So-
ziallastenansatzes angemessen ist. Die Sozialausgaben umfassen zwar nicht nur Trans-
ferzahlungen nach SGB II und XII, dennoch würde bei einer Entlastung von 3,3 Mrd. € 
(Minimalkonzept) bzw. 8,0 Mrd. € (Maximalkonzept) eine erhebliche Belastung durch 
Sozialausgaben entfallen. Es werden daher Szenarien ohne und mit Soziallastenansatz 
berechnet.19

 

  

4.1.3 Entlastung der Kommunen 

Für die drei Finanzierungsszenarien Sz1, Sz2, Sz3 werden jeweils verschiedene Varian-
ten berechnet, welche sich in der Art, wie das Land die Zuweisungen im LFA mindert, 
und damit einen Teil der Entlastung auf die Kommunen abschöpft, unterscheiden. Da-

                                                 
19  Für eine detaillierte Diskussion zur weiteren Rechtfertigung des Soziallastenansatzes vgl. Kapitel 5. 
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mit werden verschiedene Anpassungsreaktionen der Länder und deren Einfluss auf die 
Verteilungsergebnisse untersucht. Tabelle 11 stellt die verschiedenen Szenarien dar. 

Tabelle 11: Übersicht über die Szenarien: Verteilung der Entlastung auf Land und Kommunen 

Sz Finanzierung SozA Verteilung der Entlastung auf Land und Kommunen 
0 

Vollständige Finan-
zierung aus Bun-

desmitteln 

ja Entlastung verbleibt zu 100 % bei Kommunen 
1a nein Entlastung verbleibt zu 100 % bei Kommunen 
1b nein Entlastung z. T. bei Kommunen, Land bekommt 6,7 Mrd. € 
1c nein Entlastung zu 100 % bei Kommunen; dazu alle SLZ zu Gemeinden 
2a Vollständige Finan-

zierung aus Landes-
mitteln (aufkom-

mensneutral) 

nein Entlastung verbleibt bei Kommunen, aber FAM sinkt 
2b nein Land holt sich alle Einnahmeeinbußen zurück, Rest zu Kommunen 
2c nein Entlastung 100 % zum Land: Landesumlage, Ausgleichssatz 50 % 

3a 

Teilweise Finanzie-
rung aus Bundesmit-
teln: 10 Mrd. €, Rest 
Länder wie in Sz2 

nein Entlastung verbleibt bei Kommunen, aber FAM sinkt 
3b nein Land holt sich alle Einnahmeeinbußen zurück, Rest zu Kommunen 
3c nein Entlastung z. T. bei Kommunen, Land bekommt 6,5/5,8 Mrd. € 
3d nein Entlastung 100 % zum Land: Landesumlage, Ausgleichssatz 50 % 
3e nein Gewinn per saldo: 50 % Kommunen, 50 % Land, sonst wie 3b 
3f ja Gewinn per saldo: 50 % Kommunen, 50 % Land, sonst wie 3b 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Es werden zwei Szenarien untersucht, die den Soziallastenansatz noch enthalten, Sz0 
und Sz3f. Sz0 ist sonst identisch zu Sz1a und stellt damit das Referenzszenario dar. Es 
wird damit untersucht, welche Entlastung bei den Kommunen auftreten würde, wenn 
die Sozialausgaben vollständig vom Bund finanziert werden (d. h. es gibt keine Finan-
zierungswirkungen) und keine Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich vorge-
nommen würden. Die Szenarien Sz1a bis Sz1c umfassen den Fall, wenn der Bund die 
Übernahme der Sozialausgaben vollständig selbst finanziert und der Soziallastenansatz 
entfällt. In Sz1a stehen zunächst alle Entlastungen den Kommunen zu, in Sz1b verein-
nahmt das Land einen erheblichen Teil der Entlastung, indem es die FAM um die Höhe 
der SLZ kürzt. In Sz1c wird der Fall untersucht, wie sich die Verteilungswirkung än-
dert, wenn die Kreise und Landschaftsverbände keine SLZ mehr erhalten, sondern diese 
den Gemeinden zugeteilt werden. Die Gemeinden profitieren damit von einer zusätzli-
chen Erhöhung der SLZ, und weniger durch eine Absenkung der Kreisumlagesätze. 

Die Szenarien Sz2a bis Sz2c stellen den Fall dar, in dem aufkommensneutral finanziert 
wird, der SozA jedoch entfällt. In Sz2a werden wiederum die Kommunen vollständig 
entlastet, das Land reduziert die FAM jedoch nicht (außer über die Automatismen im 
KFA). In Sz2b wird der Fall untersucht, in dem das Land die FAM soweit senkt, dass 
seine Einbußen im LFA kompensiert sind, während in Sz3 das Land sogar den gesam-
ten Gewinn abschöpft, wofür eine Landesumlage eingeführt werden müsste. 
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Die Szenarien Sz3a bis Sz3f basieren auf der teilweisen Finanzierung aus Bundesmit-
teln, die als plausibelste Option erscheint. Sz3a stellt den Fall dar, in dem das Land den 
Kommunen alle Gewinne überlässt. In Sz3b reduziert das Land die FAM um den Be-
trag, den es im LFA einbüßt, in Sz3c um den Betrag der SLZ, und in Sz3d schöpft es 
alle Gewinne ab. In Sz3e werden die Gewinne hälftig geteilt, was ein realistisches Sze-
nario darstellt. Sz3f entspricht Szenario Sz3e, jedoch unter Beibehaltung des Soziallas-
tenansatzes.  

Tabelle 12 stellt die Auswirkung der Entlastung für das Minimalkonzept, Tabelle 13 für 
das Maximalkonzept dar. Dazu werden die Verluste im LFA für das Land, die saldierten 
Gewinne für Land und Kommunen, die sich ergebende Finanzausgleichsmasse und 
Schlüsselzuweisungen sowie den auf Land und Kommunen entfallenden Anteil des 
Gewinns wiedergegeben.  

Tabelle 12: Auswirkungen und Verteilung der Gewinne aus der Umverteilung, Minimalkonzept 
(Entlastung bei den Sozialausgaben: 3.317 Mill. €; in Mill. €) 

Szenarien Verlust im 
LFA 

Gemeinsa-
mer Gewinn FAM SLZ Gewinn 

Land 
Gewinn 

Kommunen 
0 0 3.317 7.922 6.722 0 3.317 
1a 0 3.317 7.922 6.722 0 3.317 
1b 0 3.317 7.922 6.722 2.059 1.259 
1c 0 3.317 7.922 6.722 0 3.317 
2a -2.682 635 7.220 6.127 -1.981 2.616 
2b -2.682 635 7.220 6.127 0 635 
2c -2.682 635 7.220 6.127 635 0 
3a -550 2.767 7.715 6.547 -344 3.111 
3b -550 2.767 7.715 6.547 0 2.767 
3c -550 2.767 7.715 6.547 1.509 1.259 
3d -550 2.767 7.715 6.547 2.767 0 
3e -550 2.767 7.715 6.547 1.384 1.384 
3f -550 2.767 7.715 6.547 1.384 1.384 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Szenarien, in denen das Land Verluste erleidet, obwohl Land und Kommunen gemein-
sam gewinnen, dürften eher unrealistisch sein. Die Sz2a und Sz3a dienen jedoch als 
Referenz für die jeweils folgenden Szenarien und werden daher mit untersucht. 

Um die Frage zu beantworten, ob Gemeinden abhängig von ihrer Haushaltslage (die 
z. B. durch Sozialausgaben oder eine niedrige Steuerkraft determiniert ist) durch die 
Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund angemessen bessergestellt werden, also 
Gemeinden in Haushaltsnotlagen stärker profitieren, wird zunächst die Entlastung je 
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Einwohner für jede Kommune einzeln nach den obigen Vorschriften berechnet. Zur 
Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird die Klassi-
fizierung des MINISTERIUMS FÜR INNERES UND KOMMUNALES DES LANDES NORDRHEIN-
WESTFALEN auf Basis der Gemeindeordnung (GO) übernommen. Es ergeben sich fünf 
Haushaltsstatus: (1) echt ausgeglichener Haushalt (§ 75 Abs. 2 S.  2 GO NRW); (2) 
fiktiv ausgeglichener Haushalt, d. h. der Haushalt kann durch Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW); (3) genehmigte 
Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne Verpflichtung, ein Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) aufzustellen (§ 75 Abs. 4 GO NRW); (4) zur Aufstellung eines HSK 
verpflichtet, HSK genehmigt (§ 76 Abs. 2 S. 3); (5) zur Aufstellung eines HSK ver-
pflichtet, HSK nicht genehmigt. Die Eingruppierung der Kommunen erfolgt anhand 
ihres tatsächlichen Status im Jahr 2011. 

Tabelle 13: Auswirkungen und Verteilung der Gewinne aus der Umverteilung, Maximalkonzept 
(Entlastung bei den Sozialausgaben: 7.981 Mill. €; in Mill. €) 

Szenarien Verlust im 
LFA 

Gemeinsa-
mer Gewinn FAM SLZ Gewinn 

Land 
Gewinn 

Kommunen 
0 0 7.981 7.922 6.722 0 7.981 
1a 0 7.981 7.922 6.722 0 7.981 
1b 0 7.981 7.922 6.722 6.722 1.259 
1c 0 7.981 7.922 6.722 0 7.981 
2a -6.588 1.392 6.348 5.386 -5.015 6.407 
2b -6.588 1.392 6.348 5.386 0 1.392 
2c -6.588 1.392 6.348 5.386 1.392 0 
3a -4.457 3.524 6.842 5.806 -3.378 6.901 
3b -4.457 3.524 6.842 5.806 0 3.524 
3c -4.457 3.524 6.842 5.806 2.428 1.095 
3d -4.457 3.524 6.842 5.806 3.524 0 
3e -4.457 3.524 6.842 5.806 1.762 1.762 
3f -4.457 3.524 6.842 5.806 1.762 1.762 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Die Darstellung erfolgt als Boxplot: Für das Minimal- und das Maximalkonzept wird 
für die fünf Gruppen jeweils eine Box dargestellt. Die Box gibt an, welche Entlastung 
die mittleren 50 % der Kommunen einer Gruppe erhalten, der Querstrich gibt den Me-
dian an. Die senkrechten Linien geben den Bereich an, in dem die Entlastung der obers-
ten/untersten 25 % der Kommunen liegt. Generell sollten Kommunen mit problemati-
scher Haushaltssituation stärker entlastet werden, damit die Ziele des Vorschlags effizi-
ent erreicht werden und verstärkt notwendige Investitionen getätigt werden können. 
Eine Entlastung von Kommunen mit ausgeglichenem Haushalt wäre nicht zielführend. 
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Ein steigender Verlauf der Boxen von Gruppe 1 nach Gruppe 5 beschreibt daher das 
gewünschte Umverteilungsergebnis, wobei die erste Gruppe möglichst wenig entlastet 
werden sollte, die Gruppen 2 bis 5 zunehmend mehr. 

 

Zunächst soll anhand des Referenzszenarios (Sz0) dargestellt werden, welche Umvertei-
lungswirkung sich bei einer Übernahme der kommunalen Sozialausgaben durch den 
Bund für die Kommunen ergeben würde. Das Referenzszenario abstrahiert also von 
einer Reduzierung der Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs genauso wie von sonstigen Eingriffen in das bestehende Regelwerk, 
die sich als Folge der Übernahme der Sozialausgaben ergeben könnten. Das heißt insbe-
sondere, dass der Soziallastenausgleich in seiner jetzigen Höhe erhalten bleibt. Abbil-
dung 5 stellt die Verteilung der Pro-Kopf-Entlastung als Boxplot im Minimal- und Ma-
ximalkonzept für die fünf Haushaltsstatus im Sz0 dar. 

Referenzszenario 

Abbildung 5: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximalkon-
zept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Ew.), Sz0 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Das linke Diagramm zeigt die Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen für die fünf Haus-
haltsstatus im Minimalkonzept. Die linke Box steht für Gruppe 1: echt ausgeglichener 
Haushalt. Die rechteckige Box gibt an, dass die mittleren 50 % der Kommunen zwi-
schen 79 und 107 € je Einwohner entlastet werden. Allerdings werden die unteren 25 % 
nur zwischen 66 und 79 € je Einwohner entlastet (unterer senkrechter Strich), die oberen 
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25 % hingegen mit 107 bis 120 € je Einwohner (oberer senkrechter Strich). Die mittlere 
Kommune wird mit 100 € je Einwohner entlastet (Median, waagerechter Strich).20

In beiden Konzepten steigen die Boxen von links nach rechts, d. h. Kommunen mit grö-
ßerer Haushaltsschieflage werden eher stärker entlastet. Es werden alle Kommunen ent-
lastet, auch solche mit ausgeglichenem Haushalt (mindestens 223 € je Einwohner im 
Maximalkonzept). Zudem ist die Streuung der Entlastungen erheblich; im Maximalkon-
zept in Gruppe 2 beispielsweise zwischen 223 und 797 € je Einwohner. Dass eine Über-
nahme der Sozialausgaben durch den Bund eher die Gemeinden in höheren Haushalts-
status entlastet, ist ein Indiz für die höhere Belastung dieser Gemeinden mit Sozialaus-
gaben. Allerdings werden diese auch durch den kommunalen Finanzausgleich berück-
sichtigt.  

  

Die Szenarien Sz1a bis Sz2c unterstellen ein Entfallen des Soziallastenansatzes. In die-
sen Szenarien wird die gewünschte Verteilungswirkung weder im Minimal- noch im 
Maximalkonzept erreicht, unabhängig davon, wie die Verteilung der Mittel auf Land 
und Kommunen ausfällt oder ob Schlüsselzuweisungen umverteilt werden (Sz1c).21

 

 

Sz3 beschreibt das plausibelste Finanzierungsszenario, in dem der Bund 10 Mrd. € ei-
gene Mittel bereitstellt. Der Soziallastenansatz entfällt. Die gemeinsamen Gewinne von 
Land und Kommunen betragen für Nordrhein-Westfalen knapp 2,8 Mrd. € im Minimal-
konzept und gut 3,5 Mrd. € im Maximalkonzept. In Sz3a trägt wiederum das Land die 
Verluste im LFA, die Kommunen erhalten die Gewinne (jeweils abzüglich der Verände-
rung bei der Finanzausgleichsmasse durch den Steuerverbund) (vgl. Abb. 14 im An-
hang). Die Verteilungswirkung ähnelt der in Sz2a (vgl. Abb. 11 und 14 im Anhang), mit 
dem Unterschied, dass die Kommunen in Sz3a etwas stärker entlastet werden. In Sz3b 
holt sich das Land die Einbußen im LFA durch eine Reduzierung der FAM zurück (vgl. 
Abb. 15 im Anhang). Da der gemeinsame Gewinn deutlich höher ist als in Sz2b, unter-
scheidet sich auch die Verteilungswirkung, insbesondere aber das Niveau der Entlas-
tungen (vgl. Abb. 12 und 15 im Anhang). In Sz3b werden zwar alle Kommunen entlas-
tet, die gewünschte Verteilungswirkung wird jedoch wie auch in Sz3a nicht erreicht. In 

Szenarien Sz3a bis Sz3e 

                                                 
20  Hierbei ist die Unterscheidung von Median und Mittelwert zu beachten. Der Median gibt an, wie hoch 

die Entlastung je Einwohner der Kommune ist, deren Entlastung je Einwohner von 50 % der anderen 
Kommunen übertroffen und von 50 % unterschritten wird. Bei der Betrachtung des Mittelwertes wird 
zusätzlich betrachtet, welche Kommunen entlastet werden: Die Entlastungen je Einwohner werden mit 
der Bevölkerungszahl gewichtet. Dafür gehen Informationen zur Verteilung der Entlastungen je Ein-
wohner im Raum verloren. 

21  Eine detaillierte Darstellung dieser Szenarien findet sich im Anhang. 
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Sz3c beteiligt sich das Land am Gewinn (vgl. Abb. 16 im Anhang), die Verteilungswir-
kung unterscheidet sich jedoch erneut lediglich im Niveau von Sz3b – es werden nicht 
mehr alle Kommunen entlastet (vgl. Abb. 15 und 16 im Anhang). Sz3d ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Land den gesamten Gewinn vereinnahmt (vgl. Abb. 17 im An-
hang), genau wie in Sz2c. Der Fehlbetrag gleicht dem in Sz2c, da sich dieser ausgehend 
von der ursprünglichen FAM und den ursprünglichen Sozialausgaben berechnet. Damit 
ist die Verteilungswirkung identisch zu Sz2c (vgl. Abb. 13 und Abb. 17 im Anhang). 

Sz3e stellt einen Fall dar, in dem die Gewinne hälftig zwischen Land und Kommunen 
geteilt werden. Dies ist wie oben dargestellt das wohl wahrscheinlichste der untersuch-
ten Szenarien (vgl. auch Abschnitt 3.3.2). Abbildung 6 stellt die Verteilung der Pro-
Kopf-Entlastung im Minimal- und Maximalkonzept für die fünf Haushaltsstatus im 
Sz3e dar. 

Abbildung 6: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximalkon-
zept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Ew.), Sz3e 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Im Maximalkonzept werden in jeder der fünf Gruppen mindestens 25 % der Kommunen 
netto belastet – statt entlastet. Dazu wird, wie in allen Szenarien ohne Soziallastenan-
satz, auch das gewünschte Verteilungsergebnis nicht erreicht.  

 

Sz3f dient der Klärung, ob das Umverteilungsziel bei Beibehaltung des Soziallastenan-
satzes im wahrscheinlichsten Szenario 3e erreicht werden würde (vgl. Abb. 7).  

Szenario Sz3f 
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Abbildung 7: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximalkon-
zept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Ew.), Sz3f 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Tatsächlich wird im Minimalkonzept beinahe die gewünschte Verteilung erreicht. Im 
Maximalkonzept hingegen wird die gewünschte Verteilung auch unter Beibehaltung des 
Soziallastenansatzes nicht erreicht.  

 

4.1.4 Robustheit der Ergebnisse 

Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob Defizite und Haushaltssicherungskonzept 
die geeigneten Maßgrößen zur Klassifikation der Kommunen darstellen. Ein Investiti-
onsstau könnte sich auch aufgrund hoher Gesamtverschuldung (je Einwohner) oder 
struktureller Nachteile (z. B. gemessen durch einen hohen Anteil Arbeitsloser an der 
Gesamtbevölkerung) ergeben. Klassifiziert man die Gemeinden entsprechend des Pro-
Kopf-Schuldenstandes (vgl. Abb. 18 im Anhang) oder des Anteils der Arbeitslosen an 
der Gesamtbevölkerung (vgl. Abb. 19 im Anhang), wobei die Gruppen nun Quintile der 
jeweiligen Verteilung darstellen, die Gruppen also mit einer gleichen Zahl von Kom-
munen besetzt sind, verändert sich das Ergebnis qualitativ nicht: Die angestrebte Vertei-
lungswirkung kann nicht erreicht werden. Hingegen bleibt die Verteilungswirkung im 
Minimalkonzept in Sz3f erhalten (vgl. Abb. 20 im Anhang). 

 

4.2 Umverteilung zwischen Land und Kommunen am Beispiel Bayern 

Der kommunale Finanzausgleich im Freistaat Bayern ist ähnlich konstruiert wie in 
Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen werden durch einen Steuerverbund an den Ein-
nahmen des Landes beteiligt. Die Verbundquote lag im Jahr 2011 bei den Gemein-
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schaftssteuern (inkl. Zahlungen im Länderfinanzausgleich i. e. S.) im allgemeinen Steu-
erverbund bei 12,2 % (Art. 1 Abs. 1 BayFAG). Ergänzend erhalten die Kommunen 
noch weitere Zuweisungen aus dem Haushalt und im Rahmen von Steuerverbünden. 
Relevant für die Auswirkungen einer Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund 
sind der allgemeine Steuerverbund sowie Zuweisungen aus dem Staatshaushalt. Der 
Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund betrug im Jahr 2011 rund 
2,6 Mrd. €. Im LFA i. e. S. sowie bei der Umsatzsteuer verliert Bayern null bis 
4,7 Mrd. €,22

Vereinfachend soll an dieser Stelle das Maximalkonzept betrachtet werden, da hier ein 
Großteil der Sozialausgaben wegfällt, und daher ein vollständiges Entfallen der entspre-
chenden Regelungen im KFA vermutet werden kann. Entfallen die Sozialausgaben auf 
kommunaler Ebene, entfallen auch die Zuweisungen aus dem Landeshaushalt sowie der 
Soziallastenansatz. Dafür werden die kreisfreien Städte, Landkreise und Bezirke im 
Maximalkonzept mit 3,7 Mrd. € entlastet. Die kreisfreien Städte werden bei der Vertei-
lung der SLZ auf die Gemeinden schlechter gestellt, erhalten also weniger SLZ, aber 
einen Ausgleich der Sozialausgaben (rund 690 Mill. €). Es verlieren jedoch die kreis-
freien Städte mehr SLZ, die vorher hohe Zuweisungen bekamen. Finanzstarke kreisfreie 
Städte werden daher stärker entlastet. Die Schlüsselmasse für die Kreise verändert sich 
zunächst nicht, die SLZ für jeden einzelnen Kreis hingegen aufgrund des entfallenen 
Soziallastenansatzes schon. Die Kreise werden insgesamt netto mit rund 520 Mill. € 
entlastet, die Bezirke sogar mit rund 2 Mrd. €. Diese Entlastungen werden über Redu-
zierungen der Bezirks- bzw. Kreisumlage an die Gemeinden weitergegeben, sofern wie 
bei Nordrhein-Westfalen die Annahme getroffen wird, dass das um Sozialausgaben be-
reinigte Budget vor und nach einer Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund bei 
Kreisen und Bezirken unverändert bleibt. Da auch in Bayern die Kreisumlage als Pro-
zentsatz der Steuerkraft sowie der SLZ

 die FAM sinkt daher um maximal knapp 580 Mill. €. Die Träger der Sozi-
alausgaben sind in Bayern Kreise, kreisfreie Städte und Bezirke. Die Bezirke erhalten 
vom Land für Ausgaben der Sozialhilfe zusätzliche Zuweisungen i. H. v. gut 
580 Mill. €. Die Schlüsselzuweisungen werden durch einen Vergleich von Bedarfen und 
Steuerkraft verteilt. Kreisfreie Gemeinden sowie Landkreise haben dabei einen Sozial-
lastenansatz für Ausgaben nach SGB II und XII. Dabei werden die tatsächlichen Auf-
wendungen in Relation zu den Umlagegrundlagen berücksichtigt. 

23

                                                 
22  Vgl. Tab. 6, 7, 9, 10 sowie 16 und 17 im Anhang. 

 erhoben wird, profitieren bei einer Senkung 
des Umlagesatzes die Gemeinden am stärksten, die vorher am höchsten belastet waren, 
also eine verhältnismäßig hohe Steuerkraft aufwiesen. 

23  Diese werden in Bayern nur mit 80 % ihrer Höhe berücksichtigt (Nordrhein-Westfalen: 100 %). 
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Die grundlegenden Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs unterscheiden sich 
in Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht. Es ist daher zu erwarten, dass die gewünschte 
Umverteilungswirkung bei einem Entfallen der Zuweisungen und Ansätze für Sozial-
ausgaben auch im Freistaat Bayern verfehlt wird. Dieses Ergebnis ist auf alle Länder 
mit einer vergleichbaren Verteilung der SLZ übertragbar. 

 

4.3 Zwischenfazit 

Am Beispiel Nordrhein-Westfalens wurde gezeigt, dass bei einem Entfallen des Sozial-
lastenansatzes die gewünschte Umverteilung nicht erreicht werden kann. Dies haben die 
Szenarien 1a - 3e gezeigt. Bei Erhalt des Soziallastenansatzes in der Ausgestaltung des 
Jahres 2011 kann die gewünschte Umverteilung im Minimalkonzept hingegen erreicht 
werden (Szenario 3f). Weiterhin zeigt sich, dass die Ergebnisse robust sind bezüglich 
der Klassifikation der Gemeinden. In Abschnitt 4.1.3 wurde zudem gezeigt, dass die 
Ergebnisse auch bezüglich der Finanzierungsszenarien und der Verteilung der Gewinne 
auf Land und Kommunen sowie der Klassifikation der Gemeinden robust sind. Ob die 
Übernahme der kommunalen Sozialausgaben daher Kommunen mit schlechteren Haus-
haltsstatus stärker entlastet als Kommunen mit guter Haushaltslage hängt letztendlich 
davon ab, ob der Soziallastenansatz erhalten bleibt. 

Das Beispiel Bayerns zeigt, dass auch andere kommunale Finanzausgleichssysteme 
ähnlich dem in Nordrhein-Westfalen konstruiert sind. Eine vergleichbare Umvertei-
lungswirkung des Entlastungsansatzes ist daher zu erwarten. 
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5 Diskussion der Ergebnisse  

Die Übernahme eines Teils der Sozialausgaben durch den Bund stellt eine der Säulen 
des Vorschlags zur Neuordnung des Finanzausgleichs von EICHEL, FINK UND TIEMANN 

(2013) dar. Das vorliegende Gutachten hatte zum Ziel, Finanzierungskonzepte aufzu-
zeigen und fiskalische Auswirkungen dieser Maßnahme auf Bund, Länder und Gemein-
den zu berechnen. Das von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) intendierte Ziel einer 
Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund ist dabei eine Reduzierung regionaler 
Disparitäten sowie eine Stimulation kommunaler Investitionen. Daher muss unter der 
Annahme eines Fortbestands der geltenden Rechtslage des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichssystems u. a. die Frage beantwortet werden, ob Gemeinden abhängig von 
ihrer Haushaltslage durch die Übernahme der Sozialausgaben des Bundes bessergestellt 
werden können, also Gemeinden in Haushaltsnotlagen stärker profitieren.  

 

Finanzierungskonzepte 

Die Finanzierungserfordernisse belaufen sich für den Bund im Minimalkonzept auf 
rund 12,6 Mrd. € und im Maximalkonzept auf rund 30,9 Mrd. € (Werte aus dem Jahr 
2011). Der Bund kann dafür eigene Mittel bereitstellen, oder es kommt aufgrund einer 
veränderten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern (einschließlich Kommu-
nen) zu einer Umverteilung des Aufkommens an der Umsatzsteuer zugunsten des Bun-
des und zulasten der Länder. Den plausibelsten Fall stellt Szenario 3 mit einer Mischlö-
sung beider Finanzierungskonzepte dar: Der Bundesanteil beträgt 10 Mrd. €, der Rest 
wird mittels Reduzierung des Länderanteils an der Umsatzsteuer aufgebracht. Die Re-
duzierung der Einnahmen aus der Umsatzsteuer wird jedoch in allen Ländern durch die 
Einsparungen bei den Sozialausgaben überkompensiert. Dadurch könnte selbst im Ma-
ximalkonzept eine Konsensfähigkeit bei der Übernahme der Sozialausgaben durch den 
Bund erreicht werden. 

Soweit der Bund zur Finanzierung eigene Mittel einsetzt, müssen diese, angesichts der 
Vorgaben der Schuldenbremse, entweder aus einer Erhöhung eigener Einnahmen oder 
aus Einsparungen bei anderen Ausgabenpositionen stammen. Vorbehaltlich der Zuläs-
sigkeit einer „Umwidmung“ kommt für eine Finanzierung der Solidaritätszuschlag in 
Betracht, dessen Aufkommen im Jahr 2011 rund 12,8 Mrd. € betrug (vgl. Ab-
schnitt 3.2). Der Solidaritätszuschlag wurde in seiner derzeitigen Form im Jahre 1995 
eingeführt, um u. a. die Finanzierung für den Aufbau Ost zu unterstützen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat grundsätzlich die Notwendigkeit einer zeitlichen Befristung für 
Ergänzungsabgaben auf die Einkommensteuer verneint. Obwohl also der Solidarpakt II 
im Jahr 2019 ausläuft, könnte der Solidaritätszuschlag auch danach weiter erhoben wer-
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den. Eine Finanzierung über den Solidaritätszuschlag ist auch deshalb attraktiv, weil das 
Aufkommen allein dem Bund zusteht. Insoweit wäre eine solche Finanzierungsmethode 
einer (Einkommen)Steuererhöhung vorzuziehen, bei der nach Maßgabe der grundge-
setzlichen Regelungen auch die Länder (und Kommunen) zu beteiligen wären, obwohl 
Mehrausgaben einzig beim Bund anfallen. 

Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag würde allerdings zur Finanzierung der 
Mehrbelastungen des Bundes nicht ausreichen, wenn tatsächlich eine vollständige Über-
nahme aller betrachteten Sozialleistungen (Maximalkonzept) durch den Bund erfolgt. 
Dies gilt umso mehr, falls in Zukunft mit einem überproportionalen Anstieg der rele-
vanten Sozialausgaben zu rechnen wäre. In dem plausibelsten Szenario Sz3, das eine 
nur teilweise Finanzierung aus Bundesmitteln unterstellt, würde das Aufkommen des 
Solidaritätszuschlags hingegen die erhöhten Finanzierungserfordernisse des Bundes 
gegenwärtig übersteigen. Es wäre daher eine teilweise oder vollständige Finanzierung 
der Entlastung der Kommunen ohne Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen an 
anderen Stellen denkbar.  

Als Alternative kommt eine Finanzierung über Steuererhöhungen in Betracht. Der ge-
ringste Anpassungsbedarf bestünde bei einer Erhöhung der Umsatzsteuersätze, weil die 
Verteilung des Umsatzsteueraufkommens einfachgesetzlich verändert werden kann. Bei 
einer Erhöhung der Einkommensteuersätze müssten hingegen die verfassungsrechtlich 
festgeschriebenen Verteilungsgrundsätze geändert werden, um das zusätzliche Auf-
kommen allein dem Bund zu überlassen. Andernfalls würde sich der Anteil der Länder 
(und Gemeinden) erhöhen, was wiederum unerwünschte Verteilungswirkungen im Fi-
nanzausgleich mit sich brächte.  

 

Verteilungseffekte auf Länderebene 

Das plausibelste Finanzierungsszenario verlangt einen Bundesanteil aus eigenen Mitteln 
von 10 Mrd. €, während der Rest durch eine Umverteilung bei der Umsatzsteuer de fac-
to von den Ländern finanziert wird. Eine Gegenüberstellung der Finanzierungsanteile 
der Länder mit den jeweiligen kommunalen Ersparnissen zeigt, dass auch in diesem 
Szenario per saldo alle Länder (einschließlich Kommunen) sowohl im Minimal- als 
auch im Maximalkonzept profitieren. Insbesondere betrifft dies auch die Stadtstaaten 
sowie Nordrhein-Westfalen und das Saarland, welche von hohen Soziallasten und einer 
problematischen (kommunalen) Finanzlage betroffen sind. In diesem Szenario wird also 
eine in Bezug auf die von EICHEL, FINK und TIEMANN (2013) intendierten Ziele der 
Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund geeignete Umverteilung (auf die Län-
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der) erreicht. Ob allerdings auch die Kommunen entsprechend profitieren, muss geson-
dert untersucht werden.  

 

Verteilungseffekte auf kommunaler Ebene und Beseitigung regionaler Disparitäten 

Der gemeinsame Gewinn, den Kommunen und Land per saldo verzeichnen, muss auf 
die einzelnen Ebenen aufgeteilt werden. Die Gewinne durch eine Übernahme bestimm-
ter Sozialausgaben durch den Bund fallen ohne weitere Anpassungen allein auf der 
Ebene der Kommunen an, während die Landesebene die Verluste durch die Verände-
rung der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern zu tragen hat (Sz2 und 
Sz3). Nicht zuletzt wegen der angespannten Finanzlage der Länder haben diese einen 
starken Anreiz, sich einen Teil der für die kommunale Entlastung bereitgestellten Mit-
tel, jedenfalls aber die Kosten, die durch die Finanzierung entstehen, von den Kommu-
nen „zurückzuholen“. Dafür bietet sich eine Reduktion der Zuweisungen im kommuna-
len Finanzausgleich an, die direkt vom Land z. T. als allgemeine Deckungsmittel den 
Kommunen bereitgestellt werden. Untersucht wurden am Beispiel Nordrhein-West-
falens verschiedene Varianten der Mittelaufteilung im kommunalen Finanzausgleich, 
von einem vollständigen Verbleib der Entlastung bei den Kommunen über eine hälftige 
Teilung der Gewinne bis hin zum vollständigen Abschöpfen der Mittel durch das Land.  

Die Rechnungen zeigen, dass beim Entfallen des Soziallastenansatzes im kommunalen 
Finanzausgleich Nordrhein-Westfalens in keiner Variante in den verschiedenen Finan-
zierungsszenarien das gewünschte Verteilungsergebnis erreicht werden kann. Die Ursa-
che dafür ist einerseits, dass Soziallasten bei der Zuteilung der Mittel im kommunalen 
Finanzausgleich durch den Soziallastenansatz gegenwärtig bereits berücksichtigt wer-
den. Durch das Entfallen des Soziallastenansatzes kommt es im kommunalen Finanz-
ausgleich daher zunächst zu einer Umverteilung zuungunsten von Kommunen mit ho-
hen Bedarfen aus Soziallasten. Andererseits trägt auch die Ausgestaltung der Mittelver-
teilung dazu bei, dass nicht unbedingt finanzschwache Kommunen profitieren. Die So-
zialausgaben werden in Nordrhein-Westfalen von den Kreisen (im kreisangehörigen 
Raum) bzw. den Landschaftsverbänden getragen. Diese finanzieren sich überwiegend 
durch Kreisumlagen bzw. Landschaftsumlagen, welche als fester Prozentsatz auf Steu-
ern und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden bzw. der landschafts-
verbandsangehörigen Kreise erhoben werden. Es zahlen daher gerade die Gemeinden 
und Kreise hohe Umlagen, die hohe Einnahmen verzeichnen. Werden die Sozialausga-
ben vom Bund übernommen, kann die Kreis- bzw. Landschaftsumlage reduziert werden 
(d. h. der Umlagesatz sinkt). Daraus folgt aber gerade, dass Gemeinden mit höheren 
Einnahmen stärker profitieren als Gemeinden mit niedrigen Einnahmen.  
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Es bleibt die Frage zu klären, ob die Rechtfertigung für den Soziallastenansatz durch die 
Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund überhaupt entfällt oder ob dieser auch 
im veränderten System in modifizierter Form erhalten bleiben kann. Eine Umgestaltung 
des kommunalen Finanzausgleichs ist nämlich vom politischen Willen des Landesge-
setzgebers abhängig. Im Minimalkonzept können durchaus Argumente für eine Beibe-
haltung des Soziallastenansatzes gefunden werden. Die Erstattung beträgt mit bundes-
weit 12,6 Mrd. € nur gut 40 % der gesamten kommunalen Sozialausgaben nach SGB II 
und XII. Insofern wäre im Minimalkonzept eine Neukalibrierung des Soziallastenansat-
zes gegebenenfalls eher angezeigt als dessen Abschaffung. 

Argumentiert man, dass mit dem Soziallastenansatz nicht nur Bedarfe in Form von 
Ausgaben für soziale Transfers (wie durch das Minimal- und das Maximalkonzept er-
fasst) abgebildet werden, sondern strukturelle Eigenheiten einer Region, wäre gar eine 
Beibehaltung des Soziallastenansatzes in der jetzigen Form zu rechtfertigen. Im Maxi-
malkonzept hingegen stellt sich die Frage, ob mit dem Soziallastenansatz tatsächlich 
noch sachgerecht Bedarfe abgebildet werden. Dazu muss darauf hingewiesen werden, 
dass der Soziallastenansatz im Jahr 2012 in Nordrhein-Westfalen nochmals deutlich 
erhöht wurde. Ein vergleichsweise niedriger Ansatz wie im Jahr 2011, der den Berech-
nungen in diesem Gutachten zugrunde liegt, wäre demnach vor diesem Hintergrund 
gegebenenfalls auch nach einer Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund im 
Maximalkonzept vertretbar, auch wenn dies im Detail geprüft werden müsste. Eine Bei-
behaltung des Soziallastenansatzes in der jetzigen Form ohne Neukalibrierung erscheint 
im Maximalkonzept dennoch nicht wahrscheinlich, da kreisfreie Städte und kreisange-
hörige Gemeinden asymmetrisch entlastet werden würden. Während die kreisfreien 
Städte tatsächlich die Sozialausgaben tragen (und je nach Sozialausgaben entlastet wer-
den würden), profitieren die kreisangehörigen Gemeinden über die reduzierte Kreisum-
lage nach ihrer Finanzkraft. 

Eine weitere Unsicherheit besteht darin, ob der kommunale Finanzausgleich in seiner 
jetzigen Ausgestaltung bei einer Reduzierung des Volumens infolge der Umverteilung 
zwischen Land und Kommunen noch geeignet ist, finanzschwache Kommunen ange-
messen besserzustellen. Im Gutachten wurde stets von der geltenden Rechtslage ausge-
gangen, wobei auch Szenarien berechnet wurden, in dem der kommunale Finanzaus-
gleich fast überhaupt keine ausgleichende Wirkung mehr entfaltet (wenngleich diese 
Szenarien nicht sehr plausibel erscheinen). Besonders im Maximalkonzept wäre die zur 
Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse in einigen Szenarien so gering, dass ein 
Ausgleich regionaler Unterschiede in der Relation der Bedarfe zur Finanzkraft nicht 
mehr ausreichend möglich ist. Eine grundlegende Umgestaltung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs wäre dann notwendig. Statt oder in Ergänzung des Soziallastenansatzes 
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könnten dabei auch neue Indikatoren aufgenommen werden, die zu einem Abbau regio-
naler Disparitäten beitragen könnten. Es ist daher zwar möglich, aber nicht gesichert, 
dass bei einer Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund eine zielgerichtete Ent-
lastung von Kommunen mit problematischer Haushaltslage erreicht wird und hierdurch 
regionale Disparitäten vermindert werden würden. 

 

Föderale Aspekte und Stimulation kommunaler Investitionen 

Die Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund, wie sie der Vorschlag von EICHEL, 
FINK und TIEMANN (2013) vorsieht, stärkt die Konnexität. Die in ihrer Höhe und in ih-
rem Umfang vom Bund determinierten Sozialleistungen würden künftig auch von die-
sem bezahlt werden [für die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel, SGB XII) bereits be-
schlossen]. Damit könnten die Kommunen die Wahrnehmung ihrer sonstigen Aufgaben 
besser an ihre Einnahmesituation anpassen und verstärkt ihre Haushalte konsolidieren. 
Auch wenn die Länder einen Teil der bei Land und Kommunen entstehenden Nettoent-
lastungen abschöpfen, würde sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt verbessern. 
Kommunale Investitionen könnten daher angeregt werden.  
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6 Zusammenfassung 

Das vorliegende Gutachten hatte zur Aufgabe, die Übernahme der Sozialausgaben 
durch den Bund als Teil des Vorschlags zur Neuordnung des Finanzausgleichs von EI-

CHEL, FINK und TIEMANN (2013) fiskalisch zu berechnen und zu bewerten. Dabei stand 
die Frage im Vordergrund, ob Gemeinden abhängig von ihrer Haushaltslage besserge-
stellt werden können, also Gemeinden in Haushaltsnotlagen stärker von diesem Vor-
schlag profitieren könnten.  

Dafür wurden zwei Konzepte, die sich hinsichtlich des Umfangs der übernommenen 
Sozialausgaben unterschieden, sowie drei Finanzierungsszenarien untersucht. Der Bund 
kann mit einer Beteiligung von 10 Mrd. € eine Situation schaffen, in der alle Länder per 
saldo Zugewinne verbuchen können. Damit könnte ein Konsens für eine Übernahme der 
Sozialausgaben durch den Bund geschaffen werden. Der Bundesanteil ließe sich bei-
spielsweise durch die Mittel des Solidaritätszuschlags finanzieren. 

Auf Landesebene wird – ausgehend von der momentanen Rechtslage, d. h. ohne Anpas-
sungen des kommunalen Finanzausgleichs – im Minimalkonzept eine Umverteilung er-
zielt, die Kommunen abhängig von ihrem Haushaltsstatus entlastet. Dies wurde in der 
vorliegenden Studie am Beispiel Nordrhein-Westfalens gezeigt. Aufgrund diskretio-
närer Eingriffsmöglichkeiten der Länder in den kommunalen Finanzausgleich ist dieses 
Resultat bei der Umsetzung des Vorschlags jedoch nicht sicher. Insbesondere ist frag-
lich, ob eine Rechtfertigung für einen Soziallastenansatz im kommunalen Finanzaus-
gleich in der Höhe des Jahres 2011 auch bei Übernahme der Sozialleistungen durch den 
Bund weiterhin besteht. Es ist für eine Umsetzung des Vorschlags daher notwendig, 
einen Weg zu finden, bei dem sich die Länder verpflichten, im Sinne der Ziele des Vor-
schlags die Mittel an die Kommunen zu verteilen. Dann könnten nicht nur kommunale 
Investitionen angeregt und regionale Disparitäten vermindert werden, sondern auch sub-
stanzielle Beiträge zu einer langfristig nachhaltigen kommunalen Haushaltsführung ge-
leistet werden. 
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ANHANG 

Tabelle 14: Einfluss der Extrahaushalte auf die Finanzierungssalden der Gemeinden/Gemeindever-
bände nach Ländern (in Mill. €) 

  
Gemeinden 

(Kernhaushalte) 
Gemeinden 

(Extrahaushalte) 
Gemeinden (Kern- 

und Extrahaushalte) 
Baden-Württemberg 1.712 89 1.801 
Bayern 760 -265 495 
Brandenburg -89 -26 -115 
Hessen -2.136 -402 -2.538 
Mecklenburg-Vorpommern 20 -14 6 
Niedersachsen 68 -110 -42 
Nordrhein-Westfalen -1.074 -1.176 -2.250 
Rheinland-Pfalz -524 209 -315 
Saarland -121 -176 -297 
Sachsen 202 -14 188 
Sachsen-Anhalt 135 27 162 
Schleswig-Holstein -80 -32 -112 
Thüringen 158 -23 135 

Quellen: STATISTISCHES BUNDESAMT (2012a), BMF (2013c), Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Tabelle 15: Nivellierungswirkung des Länderfinanzausgleichs von 2005 – 2012 

Finanzkraftmesszahl in % der Ausgleichsmesszahl 
Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NW 102,3 100,6 100,2 99,8 100,3 98,5 99,0 98,5 
BY 111,8 110,4 110,5 112,4 114,8 115,6 114,7 115,1 
BW 113,4 111,7 112,0 112,3 108,3 109,5 109,2 112,5 
NI 96,2 97,6 97,1 97,3 98,9 97,6 98,2 98,5 
HE 116,5 122,4 124,2 120,3 117,0 116,0 115,1 111,1 
RP 94,3 94,0 94,5 94,3 95,0 95,5 96,0 96,5 
SH 95,7 96,6 96,6 95,9 95,8 97,4 97,2 97,1 
SL 92,1 92,5 92,6 93,3 94,0 94,3 93,1 94,7 
HH 110,9 115,5 109,0 108,7 101,4 102,1 102,6 99,4 
HB 74,4 73,7 73,0 72,4 74,3 74,1 72,2 73,6 
SN 84,3 84,8 85,0 85,5 87,4 88,3 88,2 88,3 
ST 84,5 85,5 85,8 86,2 87,5 88,0 87,7 88,2 
TH 83,7 84,1 84,7 85,3 87,3 88,0 87,5 87,8 
BB 84,9 85,6 85,5 87,0 88,4 90,6 90,4 89,1 
MV 83,6 83,5 83,7 83,5 84,9 86,5 86,4 86,5 
BE 67,2 67,1 68,1 67,2 67,7 68,1 69,3 68,6 

Finanzkraftmesszahl nach allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen  
in % der Ausgleichsmesszahl 

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
NW 101,1 100,3 100,1 99,9 100,1 99,4 99,5 99,4 
BY 104,1 103,9 103,9 104,5 105,0 105,5 105,2 105,4 
BW 104,5 104,2 104,4 104,5 103,3 103,8 103,6 104,6 
NI 99,2 99,3 99,3 99,3 99,5 99,3 99,4 99,4 
HE 105,2 106,8 107,4 106,5 105,5 105,7 105,3 104,2 
RP 99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 99,1 99,2 99,2 
SH 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 
SL 98,9 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 98,9 99,1 
HH 103,8 105,2 103,5 103,5 100,7 101,1 101,3 99,7 
HB 97,8 97,8 97,7 97,7 97,8 97,8 97,7 97,8 
SN 98,4 98,4 98,4 98,5 98,6 98,6 98,6 98,6 
ST 98,4 98,5 98,5 98,5 98,6 98,6 98,6 98,6 
TH 98,3 98,4 98,4 98,4 98,6 98,6 98,6 98,6 
BB 97,4 97,4 97,5 97,4 97,4 97,5 97,5 97,5 

Quellen: BMF (2013b), Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Tabelle 16: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz2, 
Minimalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW -1.649 -156,85 20 1,89 0 0,00 -1.629 -154,95 982 93,43 -647 -61,52 
BY -1.952 -156,85 26 2,07 0 0,00 -1.926 -154,78 1.100 88,36 -826 -66,42 
BB -385 -156,85 10 4,24 1 0,25 -374 152,35 420 171,13 46 18,78 
HE -940 -156,85 12 2,07 0 0,00 -928 -154,78 931 155,32 3 0,54 
MV -252 -156,85 7 4,58 0 0,01 -245 152,25 320 199,12 75 46,84 
NI -1.219 -156,85 16 2,04 15 1,96 -1.188 152,85 1.238 159,24 50 6,39 
NW -2.752 -156,85 33 1,88 36 2,08 -2.682 -152,88 3.317 189,08 635 36,20 
RP -626 -156,85 11 2,79 5 1,37 -609 -152,68 398 99,79 -211 -52,89 
SL -157 -156,85 4 4,06 0 0,39 -152 -152,39 162 162,48 10 10,09 
SN -636 -156,85 18 4,42 0 0,12 -618 -152,31 628 154,94 11 2,62 
ST -357 -156,85 10 4,45 0 0,09 -347 -152,31 424 186,30 77 33,99 
SH -440 -156,85 6 2,32 5 1,74 -428 -152,79 470 167,72 42 14,94 
TH -342 -156,85 10 4,48 0 0,07 -332 -152,30 283 129,90 -49 -22,40 
BE -522 -156,85 -113 -34,05 -38 -11,38 -673 -202,28 1.229 369,54 556 167,26 
HB -102 -156,85 -22 -34,05 -7 -11,38 -132 -202,28 198 303,92 66 101,64 
HH -269 -156,85 -49 -28,30 0 0,00 -318 -185,14 479 278,81 161 93,67 
Länder -12.599 -156,85  0,00 19 0,23  0,00 12.580 156,61 0 0,00 
Bund 12.599 -156,85   19 0,23   -12.580 156,61 0 0,00 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Tabelle 17: Umverteilungswirkung auf Bund und Länder (Gesamtheit Land und Kommunen), Sz2, 
Maximalkonzept 

 Umsatzsteuer-
Verteilung 

Länderfinanz-
ausgleich i. e. S. 

Allgemeine 
Bundes-

ergänzungs-
zuweisungen 

Gesamt-
einnahmen 

Länderfinanz-
ausgleich 

Erstattung 
Sozialausgaben 

(Minimal-
konzept) 

Saldo 

 Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. Mill. € € je Ew. 
BW -4.050 -385,25 50 4,74 0 0,00 -4.000 -380,51 2.761 262,63 -1.239 -117,88 
BY -4.794 -385,25 65 5,22 0 0,00 -4.729 -380,04 3.719 298,84 -1.010 -81,19 
BB -945 -385,25 26 10,50 1 0,55 -918 -374,20 828 337,71 -90 -36,49 
HE -2.309 -385,25 31 5,22 0 0,00 -2.278 -380,04 2.365 394,51 87 14,48 
MV -619 -385,25 18 11,41 0 -0,15 -601 -374,00 628 390,57 27 16,57 
NI -2.995 -385,25 40 5,11 37 4,73 -2.919 -375,42 3.201 411,79 283 36,37 
NW -6.759 -385,25 83 4,70 88 5,04 -6.588 -375,51 7.981 454,86 1.392 79,35 
RP -1.537 -385,25 28 7,12 13 3,17 -1.496 -374,96 1.305 327,16 -191 -47,80 
SL -384 -385,25 10 10,04 1 0,91 -374 -374,31 416 417,23 43 42,92 
SN -1.562 -385,25 44 10,97 1 0,18 -1.517 -374,10 1.108 273,40 -408 -100,70 
ST -877 -385,25 25 11,07 0 0,11 -852 -374,07 853 374,54 1 0,46 
SH -1.080 -385,25 16 5,86 12 4,15 -1.052 -375,25 1.215 433,41 163 58,16 
TH -840 -385,25 24 11,14 0 0,06 -816 -374,06 667 305,83 -149 -68,23 
BE -1.281 -385,25 -278 -83,64 -93 -27,95 -1.653 -496,84 2.339 703,37 687 206,52 
HB -251 -385,25 -55 -83,64 -18 27,95 -324 -496,84 436 668,29 112 171,44 
HH -662 -385,25 -129 -74,80 0 0,00 -790 -460,06 1.084 630,69 293 170,63 
Länder -30.947 -385,25   41 0,52   30.906 384,74 0 0,00 
Bund 30.947 -385,25   -41 0,52   -30.906 384,74 0 0,00 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Umverteilungswirkung in den verschiedenen Szenarien (Beispiel Nordrhein-West-
falen) 

Abbildung 8 stellt die Verteilung der Pro-Kopf-Entlastung im Minimal- und Maximal-
konzept für die fünf Haushaltsstatus dar, wenn der Soziallastenansatz entfällt (Sz1a). 

Szenarien Sz1a bis Sz1c 

Abbildung 8: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximalkon-
zept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz1a 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Entfällt der Soziallastenansatz, ist keine überproportionale Entlastung der höheren 
Haushaltsstatus mehr festzustellen, da Sozialausgaben im kommunalen Finanzausgleich 
bereits berücksichtigt werden.24

Ein ähnliches Resultat, dass die Entlastung (bzw. Belastung) nicht systematisch über die 
Haushaltsstatus verteilt ist, kann auch für Sz1b beobachtet werden (vgl. Abb. 9). Das 
Land beteiligt sich in Sz1b an den Gewinnen der Kommunen, in dem es die FAM in 
Höhe der SLZ kürzt.

 Es werden weiterhin alle Kommunen entlastet. Jedoch 
ist das Ziel, die kommunalen Haushalte zu entlasten, um notwendige Investitionen zu 
ermöglichen, nicht effizient erreicht. 

25

                                                 
24  Diese Aussage muss dahingehend konkretisiert werden, dass der Soziallastenansatz Bedarfe durch 

Sozialausgaben pauschal abbildet. In der Folge kommt es zwar zu deutlichen Umverteilungen durch 
eine Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund (vgl. Spreizung der Pro-Kopf-Entlastungen in 

 Damit werden vor allem finanzschwache Kommunen getroffen, 

Abbildung 8). Eine genaue Berücksichtigung der Ausgaben ist im kommunalen Finanzausgleich je-
doch nicht intendiert, da somit z. B. Ineffizienzen unberechtigt ausgeglichen werden könnten. 

25  Im Minimalkonzept wird die FAM nicht um die gesamten SLZ reduziert, da die Kommunen danach 
insgesamt Verluste hinnehmen müssten. Daher wird die FAM nur so weit reduziert, dass der gemein-
same Gewinn von Land und Kommunen dem im Maximalkonzept entspricht (vgl. Tab. 12 und 13). 
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die zuvor einen Großteil ihrer Bedarfe durch Zuweisungen im KFA decken konnten. 
Somit werden nicht mehr alle Kommunen netto entlastet, sondern eine Vielzahl der 
Kommunen sogar schlechter gestellt. 

Abbildung 9: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximalkon-
zept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz1b 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Sz1c schließlich untersucht, ob durch eine Umverteilung der SLZ von den Kreisen und 
Landschaftsverbänden auf die Gemeinden das gewünschte Verteilungsergebnis erreicht 
werden kann. Durch die Übernahme der Sozialausgaben durch den Bund sinken vor 
allem die Ausgaben der Kreise und Landschaftsverbände. Hohe SLZ sind daher nicht 
mehr gerechtfertigt. Verglichen mit Sz1a werden die Gemeinden also nicht mehr über 
eine Reduzierung der Kreisumlage an den Gewinnen beteiligt (wodurch eher finanzstar-
ke Gemeinden profitiert haben), sondern über eine Erhöhung der SLZ (wodurch finanz-
schwache Gemeinden profitieren). Abbildung 10 stellt die Verteilung der Pro-Kopf-
Entlastung im Minimal- und Maximalkonzept für die fünf Haushaltsstatus im Sz1c dar. 
Die gewünschte Verteilungswirkung wird auch hier verfehlt. Dies liegt u. a. im geringen 
Umfang der SLZ begründet, den Kreise und Landschaftsverbände erhalten. 

  



 Anhang 53 

ifo Dresden Studie 73 

Abbildung 10: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz1c 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

 

Sz2 zeichnet sich dadurch aus, dass keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden, 
sondern lediglich eine Umverteilung stattfindet. Nordrhein-Westfalen (Gesamtheit Land 
und Kommunen) profitiert dabei per saldo mit rund 650 Mill. € im Minimalkonzept 
bzw. 1,4 Mrd. € im Maximalkonzept. In Sz2a verbleiben die Verluste aus dem LFA 
beim Land, die Gewinne erhalten die Kommunen (vgl. Abb. 11

Szenarien 2a bis Sz2c 

Abbildung 11).  

Abbildung 11: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz2a 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Da das Land im LFA verliert, sinkt die FAM, und damit die SLZ und die Investitions-
pauschalen. Das Verteilungsergebnis ist dabei ähnlich dem in Sz1a, nur liegen die Bo-
xen auf etwas niedrigerem Niveau, da die FAM niedriger ist (vgl. Abb. 7 und 11). In 
Sz2b reduziert das Land die FAM in Höhe der Einbußen, die es im LFA erfährt. Damit 
steht der gesamte gemeinsame Gewinn den Kommunen zu, die Landeseinnahmen ver-
ändern sich nicht (vgl. Abb. 12Abbildung 12).  

Abbildung 12: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz2b 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Die Verteilungswirkung ähnelt der aus Sz1b (vgl. Abb. 9 und 12), wobei wiederum eine 
Vielzahl von Kommunen netto belastet wird, und dies in beiden Konzepten für Kom-
munen aller Haushaltsstatus gilt. Abschließend wird in Sz2c untersucht, welche Vertei-
lungswirkung sich ergibt, wenn das Land alle Gewinne abschöpft. Im Maximalkonzept 
reduziert das Land die FAM soweit, dass bei Erhalt der Schul- und Sportpauschalen, 
aber Entfall der SLZ und Investitionspauschalen, noch immer ein Fehlbetrag verbleibt. 
Dieser Fehlbetrag (rund 740 Mill. €) soll durch eine Landesumlage von den Gemeinden 
finanziert werden. Übersteigt die Steuerkraft die Bedarfe, so sind 50 % des Unter-
schiedsbetrages als Umlage abzuführen (vgl. Abb. 13). 
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Abbildung 13: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz2c 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Ein solches Vorgehen würde die finanzstarken Gemeinden überproportional belasten. 
Tatsächlich unterscheidet sich die Verteilungswirkung qualitativ jedoch nicht wesent-
lich von Sz2b, mit der Ausnahme, dass die Boxen auf niedrigerem Niveau liegen (vgl. 
Abb. 12 und 13). In allen Varianten von Szenario 2 kann die gewünschte Umvertei-
lungswirkung nicht erreicht werden. 

 

Abbildung 14: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz3a 

Szenarien 3a bis Sz3f 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Abbildung 15: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz3b 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Abbildung 16: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz3c 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Abbildung 17: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Haushaltsstatus gem. § 75 GO NRW (in € je Einwohner), Sz3d 

  
Haushaltsstatus: 1: echt ausgeglichener Haushalt, 2: fiktiv ausgeglichener Haushalt, 3: Reduzierung allg. Umlage 
ohne HSK-Pflicht, 4: HSK genehmigt, 5: HSK nicht genehmigt. 

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Abbildung 18: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Verschuldungs-Quintilen (in € je Einwohner), Sz3e 

  
Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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Abbildung 19: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Arbeitslosigkeits-Quintilen (in € je Einwohner), Sz3e 

  
Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 

Abbildung 20: Verteilung der Pro-Kopf-Entlastungen im Minimalkonzept (links) und Maximal-
konzept (rechts) nach Arbeitslosigkeits-Quintilen (in € je Einwohner), Sz3f 

  
Quelle: Berechnungen und Darstellung des IFO INSTITUTS. 
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